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Einleitung Vor zwei Jahren hatte der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, die Problematik der gleichzeitigen Pfändung von Arbeitseinkommen und Kontoguthaben sowie die sich daraus ergebende Gefahr der Kündigung des Girovertrags gesetzlich zu regeln1. Diese wichtige Frage ist weiter aktuell und soll im folgenden untersucht werden. Dem Konto des Schuldners kommt eine große Bedeutung zu, denn die Rechtsgeschäfte für die gewöhnliche Lebensführung werden regelmäßig mittels Lastschrift- und Einzugsermächtigung über das Konto abgewickelt. Die an die Pfändung von Kontoguthaben geknüpfte Sperrung des Kontos sowie die im weiteren drohende und oftmals ausgesprochene Kündigung2 der Geschäftsbeziehung3 durch das Geldinstitut hat für den Schuldner und seine Angehörigen schwerwiegende Folgen, die ihre Lebensgestaltung nachhaltig beeinträchtigen. Aus diesem Grund enthält die Kontenpfändung eine sichtbare Druckfunktion, weil der auf diese Weise drohende Verlust des Kontos Schuldner und ihre Familienangehörigen motivieren kann, Gläubigerforderungen weit über den rechtlich möglichen Zugriff hinaus entgegenzukommen4. In einer wachsenden Zahl von Einzelfällen haben Gerichte daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass sich eine solche Pfändung als sittenwidrige Härte darstellen kann5. Die Problematik ist jedoch mit Hilfe des individualisierten Vollstreckungsschutzes nach § 765 a ZPO nicht hinreichend zu bewältigen6, weil sich die Kontenpfändung inzwischen als eine massenhafte und formalisierte Zugriffsform etabliert hat. Im Jahr 1999 wurden allein an die Berliner Sparkasse 41.000 Kontenpfändungen zugestellt; im ersten Halbjahr des Jahres 2000 waren es bereits 23.0007. In der Literatur wird daher der Kontenpfändung inzwischen ein größerer Umfang als der klassischen Entgeltpfändung zugeschrieben8 und wegen dieser Druckfunktion attestiert, dass sich die Kontenpfändung „häufig am Rande des Rechtsmissbrauchs“ bewege, so dass der Gesetzgeber hier „in besonderem Maße gefordert“ sei9. Im Folgenden sollen daher zunächst die Struktur der Zwangsvollstreckung nachgezeichnet und die Möglichkeiten des Schuldners, sich des Zugriffs auf seine finanzielle LebensgrundlaBT-DS 14/5216 S. 2 Die materiellrechtliche Wirksamkeit dieser Kündigungen ist nicht Gegenstand dieser Arbeit; vgl. nur LG Saarbrücken NJW-RR 2001, 418; Brügmann, Das Recht auf ein Girokonto im System des Verbraucherschutzes gegenüber Banken, 1999, S. 48 3 Die effektive Umsetzung des Rechts auf ein Girokonto ist ebenfalls nicht Gegenstand dieser Arbeit; vgl. dazu Kaiser VuR 2000, 335; Brügmann, Das Recht auf ein Girokonto im System des Verbraucherschutzes gegenüber Banken, 1999, S. 205 ff. 4 dazu z. B. Fischer RPfl 2002, 163, 164 5 zuletzt LG Berlin ZVI 2003, 364; LG Rostock RPfl 2003, 37; vgl. OLG Nürnberg MDR 2001, 835 = RPfl 2001, 361; LG Essen RPfl 2002, 162 = NJW-RR 2002, 283; vgl. Kohte VuR 2000, 352, 353 6 vgl. nur LG Traunstein RPfl 2003, 309; AG Oranienburg ZVI 2003, 404; LG Frankenthal JurBüro 2000, 439 = VuR 2000, 319 7 Presseerklärung LAG Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. vom 31.08.2000 8 Hofmann RPfl 2001, 113, 114 1 2
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ge zu erwehren, aufgezeigt werden. In einem zweiten Kapitel werden Kritikpunkte an der jetzigen Rechtslage herausgearbeitet, bevor mit Hilfe der Rechtsvergleichung mögliche Regelungsalternativen entwickelt werden.
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I. Zur Struktur der Zwangsvollstreckung Bei der Kontenpfändung hat sich eine spezifische Rollenverteilung ergeben, die von anderen Konstellationen in der Zwangsvollstreckung sichtbar abweicht. 1. Die bisherige Rollenverteilung: Aktive Gläubiger - zahlende Drittschuldner Das Zwangsvollstreckungsverfahren ist durch die Parteiherrschaft des Gläubigers geprägt, die sich aus dem Grundsatz der Dispositionsmaxime10 ergibt. Der Gläubiger ist im Grundsatz frei, über Vollstreckungsbeginn, Vollstreckungsart und die Gegenstände, in den vollstreckt werden soll, zu bestimmen11. Die Zwangsvollstreckung wird durch ihn mit einem Vollstreckungsantrag eingeleitet, dem die zur Vollstreckung berechtigenden Nachweise (Vollstreckungstitel, Vollstreckungsklausel, Zustellung) beizufügen sind. Zur Forderungspfändung muss der Gläubiger selbst die zu pfändende Forderung individualisieren12. Der Vollstreckungszugriff wird wesentlich erweitert, wenn die Pfändbarkeit künftiger Forderungen anerkannt wird. Sie wird für die Kontenpfändung seit 1981 im Prinzip als zulässig angesehen, wenn bei Vollstreckungsbeginn zwischen Schuldner und Drittschuldner eine Rechtsbeziehung besteht, aus der die künftige Forderung nach ihrem Rechtsgrund und der Person des Drittschuldners einwandfrei bestimmt werden kann13. Zu den bezeichneten Rechtsverhältnissen zählen diejenigen Dauerschuldverhältnisse, auf deren Grundlage sich der Schuldner seine Existenz aufbaut und sichert, wie zum Beispiel das Arbeitsverhältnis oder das Sozialrechtsverhältnis, aus dem ihm laufende Leistungen gewährt werden. Eine große Rolle spielt die Pfändbarkeit künftiger Forderungen bei der Vollstreckung in Kontoguthaben. Der Begriff Kontenpfändung ist kein juristischer Begriff, denn Gegenstand der Pfändung sind die sich aus der Rechtsbeziehung Geldinstitut – Schuldner ergebenden Ansprüche des Schuldners auf Zahlung aus dem Konto. Beim Kontokorrent ist in der Praxis die Doppelpfändung üblich, bei der die Pfändung des gegenwärtigen Saldos gemäß § 357 HGB mit derjenigen des künftigen Saldos verbunden wird. Diese Verbindung muss sich ausdrücklich aus dem Pfändungsbeschluss ergeben. Ist dies der Fall, unterliegen im Unterschied zur früheren Judikatur14 nach der heutigen Gerichtspraxis alle künftigen, periodischen Ab-



Thomas/Putzo, ZPO, 25. Auflage 2003, Einl I Rz. 5. Ebd., § 704 Vorbem VI Rz 30. 12 Lippross, Vollstreckungsrecht, 9. Auflage 2003, § 23 Rz. 389. 13 MünchKommZPO-Smid 2. Aufl. 2001 § 829 Rz. 10 zur überwiegenden Meinung. Eine Mindermeinung erweitert die Pfändbarkeit künftiger Forderungen, indem sie im Umfang ihrer Abtretbarkeit pfändbar sein sollen. Vgl. Lippross, § 17 Rz. 509 m. w. N. 14 RGZ 140,219, 222 10 11
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schlusssalden der Pfändung bis zur vollen Befriedigung des Gläubigers15. Ergänzend werden die positiven Tagessalden gepfändet, weil dem Schuldner gegen das Geldinstitut aus dem Girovertrag der Anspruch auf fortlaufende Auszahlung des sich zwischen den Rechnungsabschlüssen ergebenden Guthabens zusteht16, der unabhängig von der Kontokorrentbindung ist17 In der Praxis werden dazu Antragsformulare verwendet, die regelmäßig einen Entwurf des vom Gläubiger begehrten Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses im Sinne der §§ 829, 835 ZPO enthalten, der durch den Rechtspfleger nur noch mit Unterschrift und Siegel zu versehen ist18. 2. Pfändungsvorgang Im weiteren Gang des Verfahrens erlässt der Rechtspfleger den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Die Pfändung bewirkt gemäß § 829 Abs. 1 ZPO das Verbot an den Drittschuldner, an den Schuldner zu zahlen und das Gebot an den Schuldner, jede Verfügung über die Forderung zu unterlassen. Dem Gläubiger wird die Forderung erfüllungshalber zur Einziehung überwiesen (§ 836 Abs. 1 ZPO, § 364 Abs. 2 BGB)19. Pfändet der Gläubiger Arbeitseinkommen beim Arbeitgeber des Schuldners, so werden von Amts wegen die aus sozialpolitischen Gründen zugunsten des Schuldners wirkenden Pfändungsverbote beachtet, indem eine abstrakte Bezugnahme auf die amtliche Tabelle zu § 850 c erfolgt (sogen. Blankettbeschluss im Sinne des § 850 c Abs. 3 S. 2 ZPO). Über § 54 Abs. 4 SGB I finden die Pfändungsverbote auch auf laufende Sozialleistungen Anwendung. Diese zum Schutz der Betroffenen und zur Konkordanz der unterschiedlichen Interessen differenziert ausgestalteten Regelungen (§§ 850 – 850 i ZPO) sollen an dieser Stelle nicht detailliert dargestellt werden. Die Pfändungsschutzbestimmungen sind von Amts wegen dann nicht mehr zu beachten, wenn der Arbeitgeber zur Erfüllung seiner Vergütungspflicht (§ 362 Abs. 1 BGB) das schuldnerische Einkommen auf ein Konto bei einem Geldinstitut überweist und es dort gepfändet wird, weil die geförderte Forderung rechtlich nicht (mehr) als Arbeitseinkommen qualifiziert wird. Der Anspruch auf Auszahlung des Guthabens gründet sich auf ein eigenständiges BGHZ 147, 193, 195; 135, 140, 142; 80, 172, 181. BGHZ 84, 325. 17 Zum Umfang der Pfändung bei debitorischen Konten BGH NJW 2001, 1937 = JZ 2001, 1140 m. abl. Anm. Honsell; Klose MDR 2002, 186; Thomas/Putzo ZPO 25. Aufl. 2003 § 829 Rz. 49 18 vgl. das Formulierungsbeispiel bei David, MDR 1993, 108. 19 Brox-Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 7. Aufl. 2003, § 18 Rz. 634. 15 16
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Rechtsverhältnis zwischen Schuldner und Geldinstitut. Dieser Anspruch unterliegt zunächst der unbeschränkten Pfändung. Mit Zustellung der Ausfertigung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an den Drittschuldner wird die Pfändung gemäß § 829 Abs. 3 ZPO wirksam. Die Forderungspfändung führt zur Beschlagnahme der Forderung und zur Entstehung des Pfändungspfandrechtes20. Die Überweisungswirkung tritt nach § 835 Abs. 3 S. 2 ZPO allerdings erst zwei Wochen später ein. 3. Pfändungsschutz für Kontoguthaben Während für Arbeitseinkommen in §§ 850 a ff ZPO detaillierte Schutzbestimmungen normiert sind, fehlen solche Regelungen für Kontenguthaben. Als daher nach 1965 mit der Verbreitung der bargeldlosen Zahlung von Arbeits- und Sozialeinkommen zunehmend vom Mittel der Kontenpfändung Gebrauch gemacht wurde, zeigten sich bald nachhaltige Schutzlücken, der Teile der gerichtlichen Praxis und der Literatur mit Hilfe der analogen Anwendung von § 811 Nr. 8 bzw. § 850 c ZPO begegnen wollten21. Da sich eine solche Analogie als schwierig erwies und im Pfändungsrecht wegen seiner massenhaften Anwendung eine klare Normsetzung besonders wichtig ist, wurden bereits 1969 die ersten gesetzlichen Regelungen erlassen. a) Sozialleistungen Eine erste Gelegenheit bot sich im Frühjahr 1969, als mit der Kodifikation des AFG zukunftsgerichtete sozialrechtliche Normen geschaffen werden sollten. Erstmals wurde durch § 149 AFG 1969 der klassische sozialrechtliche Pfändungsschutz ergänzt um einen Kontenpfändungsschutz. Nach § 149 Abs. 2 AFG wurde die Forderung eines Arbeitnehmers gegen ein Geldinstitut, die durch Gutschrift einer Leistung der Bundesanstalt für Arbeit entstanden war, für die Dauer von 7 Tagen seit der Gutschrift als unpfändbar qualifiziert. Diese Regelung wurde wenige Monate später in § 119 RVO auch auf Kontenguthaben, die aus der Leistung von Rentenansprüchen entstanden war, ergänzt. Diese Regelungen stießen schnell auf beachtliche Aufmerksamkeit in der Literatur22 und wurden als eine „vorbildliche“ und auch „juristisch elegante“ Lösung der Probleme verstanden, die aus der schnellen Verbreitung bargeldloser Abwicklung von Sozialleistungen entstanden waren23. Lippross, Vollstreckungsrecht, § 27 Rz. 434. z. B. LG Aurich NJW 1970, 55; Derleder AuR 1975, 65 22 Dazu nur Terpitz, BB 1969, 999; Bink JurBüro 1999, 1131 23 Berner, RPfl 1970, 313 20 21



7



Es kann daher nicht überraschen, dass die Verallgemeinerung dieser punktuellen Regelungen zum Kontenpfändungsschutz in § 55 SGB I nur wenige Jahre später ohne größere Widerstände durchgesetzt werden konnte. Man ging davon aus, dass sich die §§ 149 AFG, 119 RVO bewährt hatten und daher eine Verallgemeinerung geboten sei24. Eine solche Regelung enthält jetzt § 55 SGB I für Kontoguthaben, die aus Gutschriften für sozialrechtliche Leistungen entstanden sind - unabhängig davon, ob es sich dabei um einmalige oder um wiederkehrende Leistungen handelt -. Mit dieser Norm wird dem Schuldner ein zweistufiger Pfändungsschutz eingeräumt. Zunächst ist die Forderung, die durch die Gutschrift entsteht, während der ersten sieben Tage seit der Gutschrift per Gesetz automatisch unpfändbar (§ 55 Abs. 1 S. 1 SGB I). In dieser Zeit kann der Schuldner durch Abhebung oder Überweisung über das unpfändbare Guthaben verfügen. Leistet das Geldinstitut trotz Unpfändbarkeit des Guthabens an den Pfändungsgläubiger, behält der Schuldner seinen Anspruch auf Auszahlung des Guthabens gegen das Geldinstitut (§ 55 Abs. 3 SGB I). Im übrigen gilt für Leistungen des Geldinstituts an den Pfändungsgläubiger zusätzlich auch die unten zu erläuternde Norm des § 835 Abs. 3 S. 2 ZPO25. Nach Ablauf der 7 Tage-Frist tritt bei wiederkehrenden Sozialleistungen der verlängerte Kontenschutz nach § 55 Abs. 4 SGB I in Kraft, nach dem das Guthaben bzw. der verbliebene Rest jedoch nur noch zeitanteilig in dem Umfang geschützt ist, in dem er bei Pfändung des Leistungsanspruches gegen den Leistungsträger unpfändbar wäre. In der Judikatur26 und Literatur27 wird überwiegend die Auffassung vertreten, dass dieser Schutz nicht per se gilt, sondern vom Schuldner mit der Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO geltend gemacht werden muss. Obgleich in den letzten Jahren die Pfändung von Sozialleistungen vor allem durch das zweite SGBÄndG der Pfändung von Arbeitseinkommen angenähert worden ist, ist für die Kontenpfändung weiterhin eine deutliche Differenzierung zwischen der Behandlung von Gutschriften aus Sozialleistungen sowie aus Arbeitseinkommen festzustellen. b) Arbeitseinkommen Bereits bei den Verhandlungen zum 3. Gesetz zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen28 hatte der Bundestag beschlossen, dass Forderungen, die durch die Gutschrift von Arbeitseinkommen entstehen, in gleicher Weise wie im damaligen Sozialrecht für eine Woche BT-DS 7/868, S. 32; GK-SGB I v. Maydell, 3. Aufl. 1996 § 55 Rz. 4 ff. ; Giese/Krahmer SGB I § 55 Rz. 2 f. Musielak-Becker ZPO 3. Aufl. 2002 § 850 i Rz. 27 26 zuletzt LG Krefeld RPfl 2001, 39; LG Marburg RPfl 2002, 470 27 Timme in LPK-SGB I, § 55 Rz 11; Mrozynski SGB I 3. Aufl. 2003 § 55 Rz. 8 24 25
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unpfändbar sein sollen. Nachdem der Bundesrat diesem Beschluss widersprochen hatte, verzichtete man im Vermittlungsausschuss auf diese Regelung, weil sie gegenüber den „berechtigten Interessen des Gläubigers“ nicht zu vertreten sei29. 1975 legte die Bundesregierung einen neuen Vorschlag vor, der auf eine generelle befristete Unpfändbarkeit nach dem sozialrechtlichen Vorbild verzichtete und diese durch eine antragsbezogene Unpfändbarkeit ersetzte30. Dieser Vorschlag wurde im Rahmen des 4. Gesetzes zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen31 1978 mit der Novellierung der §§ 835, 850 k ZPO im Wesentlichen übernommen. Da mit diesem Gesetz ein antragsgebundener Pfändungsschutz eingeführt wurde, musste zunächst die Wirkung der Kontenpfändung zeitlich blockiert werden, damit die Schuldner noch rechtzeitig ihren Antrag stellen konnten. Diese Funktion erfüllt die Norm des § 835 Abs. 3 S. 2 ZPO. Danach wird bei Pfändung des Guthabens eines Schuldners bei einem Geldinstitut angeordnet, dass der Drittschuldner erst zwei Wochen nach Zustellung des Überweisungsbeschlusses aus dem Guthaben an den Gläubiger leisten bzw. den Betrag hinterlegen darf. Dem Schuldner wird nur auf eigenen Antrag - nicht auf Antrag eines unterhaltsberechtigten Angehörigen – dieser Pfändungsschutz gewährt. Die Antragstellung ist zwar nicht fristgebunden, doch hat sich der Antrag erledigt und wird zurückgewiesen32, wenn das Geldinstitut nach Ablauf der zweiwöchigen Frist des § 835 Abs. 3 S. 2 ZPO an den Gläubiger geleistet oder ihr eigenes Pfandrecht, das in aller Regel in den AGB der Geldinstitute vereinbart wird, ausgeübt hat. Der Schuldner hat in seinem Antrag die Tatbestandsmerkmale des § 850 k Abs. 1 ZPO darzulegen und ggf. zu beweisen. Der Pfändungsschutz beschränkt sich auf wiederkehrende Einkünfte im Sinne der §§ 850 bis 850 b ZPO, so dass einmalige Vergütungen gemäß § 850 i ZPO nicht auf diese Weise vor dem Zugriff des Gläubigers geschützt werden können. Die wiederkehrenden Einkünfte müssen auf ein Konto des Schuldners, auf dem auch andere Einkünfte gesammelt werden können33, bei einem Geldinstitut, also bei einer Bank oder Sparkasse, überwiesen worden sein. Nach Anhörung des Gläubigers hebt das Vollstreckungsgericht gemäß § 850 k Abs. 1 ZPO die Pfändung des Guthabens konkret in der Höhe auf, in der es dem der Pfändung nicht unGesetz vom 1.03.1972 BGBl I, 221ff. So rückblickend BT-DS 8/1414, S. 41; vgl. Egner NJW 1972, 671; ARzold BB 1978, 1314, 1319. 30 BB 1975, 654 = BR-DS 242/75 31 BGBl I 1978, 332 32 MünchKomm ZPO-Smid, § 850 k Rz. 6; Zöller-Stöber ZPO, 24. Aufl. § 850 k Rz. 8 33 MünchKomm ZPO-Smid, § 850 k Rz. 8; Zöller-Stöber ZPO, 24. Aufl. § 850 k Rz. 2 28 29
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terworfenen Teil des Einkommens für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin entspricht. Maßstab sind die Pfändungsbeschränkungen der §§ 850 c ff. ZPO. § 850 k Abs. 2 ZPO gewährt dem Schuldner einen Vorabschutz, um dem Schuldner und seinen unterhaltsberechtigten Angehörigen den notwendigen Lebensbedarf bis zur rechtskräftigen Entscheidung über seinen Antrag gemäß § 850 k Abs. 1 ZPO zu sichern. Der Umfang des Vorabschutzes ist begrenzt, denn der Betrag darf nicht den dem Schuldner voraussichtlich nach § 850 k Abs. 1 ZPO freizugebenden Teil des Guthabens übersteigen. Der Schuldner hat die Voraussetzungen der Norm und somit insbesondere die den Vorabschutz rechtfertigende Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Sofern der mit der Anhörung des Gläubigers verbundene Aufschub dem Schuldner nicht zuzumuten ist, unterbleibt sie (§ 850 k Abs. 2 S. 4 ZPO). Droht die in § 835 Abs. 3 2 ZPO angeordnete Sperrfrist vor der Vorabfreigabe oder der Pfändungsaufhebung (Absätze 2 bzw. 1 der Norm) abzulaufen und ist der Schutzantrag des Schuldners nach § 850 k Abs. 1 ZPO eingegangen, kann das Vollstreckungsgericht gemäß § 850 k Abs. 3 i. V. m. § 732 Abs. 2 ZPO einstweilig anordnen, dass die Leistung des Geldinstitutes an den Gläubiger bis zur Entscheidung über den schuldnerischen Antrag zu unterbleiben hat.
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II. Kritikpunkte 1. Änderung der Rechtstatsachen Der 1978 eingeführte Pfändungsschutz für Guthaben auf Lohn- und Gehaltskonten ist mit der existenziellen Bedeutung dieser Konten für die Haushalte von Schuldnern begründet worden. Dieser Grund hat sich in den letzten 25 Jahren nachhaltig bestätigt, denn gerade die starke Verbreitung von Lastschrift- und Einzugsermächtigungsverfahren hat die Bedeutung des Kontos wesentlich erhöht. Den mit vorformulierten Lastschrift- oder Einzugsermächtigungsklauseln verbundenen „Kontozwang“34 hat der BGH für unbedenklich gehalten, da „der bargeldlose Zahlungsverkehr allgemein verbreitet und üblich“ ist35. Personen, die keinen Zugriff auf Konten haben, haben sowohl im rechtsgeschäftlichen Alltag als auch in der Beteiligung am Arbeitsleben deutliche Nachteile zu gewärtigen. Die Sicherung und Aufrechterhaltung eines Girovertrages über ein Lohn- und Gehaltskonto ist daher von noch größerer Bedeutung als vor 25 Jahren. 2. Die verwirrende Komplexität der Schutzregeln Da den Gläubigern ein sehr weitgehender Zugriff auf das Konto des Schuldners eröffnet wird, hat man die oben beschriebenen Schutzregeln eingeführt, die in ihrer Komplexität kaum verfolgbar und überschaubar sind36 Zur Sicherung der existenziell notwendigen Beträge stellt § 850 k ZPO den Schuldnern, wie bereits oben erläutert, mehrere Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung: -



den antragsabhängigen Pfändungsschutz nach § 850 k Abs. 1 ZPO,



-



den Notbedarfsschutz nach § 850 k Abs. 2 ZPO und



-



die Möglichkeit einstweiliger Anordnungen nach § 850 k Abs. 3 ZPO.



Ergänzend ermöglicht die Judikatur in Einzelfällen noch einen Rückgriff auf den allgemeinen Vollstreckungsschutz nach § 765 a ZPO, mit dem Schutzlücken geschlossen werden sollen37. In den Überblick einzubeziehen sind weiter die Möglichkeiten des Pfändungsschutzes bei Transfer von Sozialleistungen, da nicht wenige Schuldner sowohl Arbeitseinkommen als so Häuser JZ 1997, 957, 958 BGH NJW 1996, 988, 989 36 so auch Schuschke/Walker § 850 k Rz. 13 34 35
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auch Sozialleistungen erhalten. Nachdem die Pfändbarkeit von Sozialleistungen durch das 2. SGBÄndG zum Regelfall erhoben worden ist und durch die Flexibilisierung von Arbeitsbeziehungen eine Kombination von Arbeits- und Sozialleistungen eine wachsende Bedeutung hat, wie die 1994 nachhaltig umgestaltete38 Norm des § 850 e Nr. 2 a ZPO zeigt, müssen die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten auch in ihrer Kombination39 gesehen werden. Die Schutzwirkungen des § 55 SGB I betreffen: -



die fristgebundene Unpfändbarkeit von einer Woche nach § 55 Abs. 1 SGB I sowie



-



den zeitanteiligen Pfändungsschutz nach § 55 Abs. 4 SGB I, der nach überwiegender Ansicht im Wege der Erinnerung nach § 766 ZPO geltend zu machen ist.



3. Unterscheidung in einmalige und laufende Leistungen Wenn man die tatbestandlichen Voraussetzungen des Pfändungsschutzes vergleicht, dann zeigt sich eine wichtige Divergenz zwischen den beiden Formen des Pfändungsschutzes. Der Pfändungsschutz nach § 850 k ZPO betrifft ausschließlich wiederkehrende Einkünfte, während nach § 55 SGB I auch einmalige Leistungen dem Schutz unterliegen. Die Beschränkung auf wiederkehrende Einkünfte hat zur Konsequenz, dass elementar wichtige Beträge vom Pfändungsschutz nach § 850 k ZPO nicht erfasst werden. Diese Schutzlücke betrifft z. B. Abfindungszahlungen, für die der Pfändungsschutz des § 850 i ZPO gilt. Es bedurfte erst einer obergerichtlichen Entscheidung, um herauszuarbeiten, dass das Weihnachtsgeld zu den wiederkehrenden Einkünften rechnet40 Der Anwendungsbereich des § 850 k ZPO würde weiter reduziert, wenn als wiederkehrende Einkünfte nur die im Rahmen der vertraglich vorgesehenen Fälligkeiten gezahlten Einkünfte angerechnet werden, während Nachzahlungen aus dem Schutzbereich ausgeklammert werden. Dies wäre gerade aus den Erfahrungen der ostdeutschen betrieblichen Praxis problematisch, weil hier nicht selten eine unregelmäßige Entgeltzahlung erfolgt und eine solche Zahlungsweise für nicht wenige Arbeitnehmer zu Problemen im Verhältnis zu ihren Gläubigern und dementsprechend auch zu Pfändungen führt. Es wäre wenig überzeugend, dass gerade diese Problematik dazu führen soll, dass Schuldnern auch der Schutz des § 850 k ZPO nicht mehr zusteht. Anschaulich wird die Rechtsunsicherheit durch eine Entscheidung des OLG Brandenburg dokumentiert, in der ein Gläubiger das Land Brandenburg teilweise mit Erfolg in Regress nehmen konnte, nachdem eine Rechtspflegerin eine größere Geldnachzahlung, die auf das so z. B. LG Berlin ZVI 2003, 364; LG Rostock RPfl 2003, 37; LG Essen RPfl 2002, 162 m. Anm. Fischer; vgl. Zöller-Stöber ZPO § 765 a Rz. 9 38 MünchKommZPO-Smid, § 850 e Rz 29 39 Musielak-Becker ZPO 3. Aufl. 2003 § 850 k Rz. 3 37
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gepfändete Konto eines Schuldner gelangt war, nach § 850 k Abs. 2 ZPO freigegeben hatte. Zutreffend arbeitet das OLG heraus, dass auch solche Nachzahlungen als wiederkehrende Einkünfte zu qualifizieren sind, wenn es sich dabei um Verzögerungen, Gehaltserhöhungen, Urlaubs- oder Weihnachtsgelder sowie schlichte allgemeine Entgelterhöhungen handelt.41 Weiter zeigte sich, dass diese Frage in der Kommentarliteratur bisher wenig deutlich und nicht hinreichend belastbar bearbeitet worden war. Diese Rechtsunsicherheit ist für alle Beteiligten nachteilig und hindert zusätzlich die Akzeptanz effektiven Kontenschutzes. Dagegen wird der Schutz des § 55 SGB I auch auf einmalige Leistungen und auf Nachzahlungen erstreckt. Schutzlücken haben sich hier gezeigt, wenn das Konto nicht von der berechtigten Person geführt wurde42. In der Praxis hat sich vor allem als Problem herausgestellt, dass die Frist der Unpfändbarkeit nach § 55 Abs. 1 SGB I, die dem Schuldner eine sofortige Verfügung ermöglicht, mit einer Dauer von einer Woche außerordentlich knapp bemessen ist. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus drei unterschiedlichen Problemlagen: - die Anforderungen an den Organisationsakt der Gutschrift sind nicht hinreichend geklärt; - der Zugang des Kontoauszugs garantiert nicht notwendig eine kurzfristige Kenntnisnahme (z. B. Hinterlegen des Auszugs im Bankfach); - vielen Schuldnern ist nicht bekannt, dass mit der Gutschrift eine nur eine Woche dauernde Gutschrift beginnt. Im einzelnen lassen sich diese Differenzierungen mit der unterschiedlichen Regelungstechnik erklären: Der Fristbeginn ergibt sich bei § 55 SGB I nicht - wie bei § 850 k ZPO - aus der Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses, sondern aus der Gutschrift, die das Geldinstitut zu erteilen hat. Diese Gutschrift ist ein abstraktes Schuldversprechen des Geldinstituts,



das



mit



Rechtsbindungswillen



gegenüber



dem



Kun-



den/Überweisungsempfänger erteilt werden muss. Die genaue Feststellung dieses Zeitpunkts ist in Judikatur und Literatur umstritten; verlangt wird, dass die Gutschrift durch einen Organisationsakt zugänglich gemacht wird43. Dieser Organisationsakt enthält keine Fristbelehrung und ist nicht notwendig identisch mit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Schuldner, so dass gerade angesichts der Kürze der Wochenfrist Unsicherheiten bestehen, die diese Frist in nicht mehr akzeptabler Weise verkürzen. 4. Zusätzliche Komplexität bei Oder-Konten



OLG Köln VuR 2001, 408 m. Anm. Kohte; MünchKommZPO-Smid, ZPO § 850 k Rz. 10 OLG Brandenburg RPfl 2002, 85, 86. 42 BGH NJW 1988, 2670; Mrozynski SGB I, § 55 Rz. 2 43 BGH NJW 2000, 804; BGHZ 103, 143, 146ff. = NJW 1988, 1320; Palandt/Sprau, BGB 62. Aufl. 2003, 40 41
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Die Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen werden noch schwerer überschaubar, weil ein großer Teil von Konten entweder als Oder- bzw. Und-Konten von mehreren Personen, zumeist Lebensgemeinschaften, geführt werden44 bzw. im Rahmen von Lebensgemeinschaften zwar eine Person ein Konto führt, dieses jedoch als Sammelstelle für das Arbeits- und/oder Sozialeinkommen weiterer Familienangehöriger dient45. Oder-Konten zeichnen sich dadurch aus, dass mehrere Personen über ein Konto in der Weise Verfügungsmacht besitzen, dass jede Person allein über das Konto insgesamt verfügen kann.46 Wegen dieser Struktur ist allgemein anerkannt, dass - anders als beim weniger üblichen Und-Konto - jeder Gläubiger, der eine Forderung gegen einen der Konteninhaber hat, das gesamte Kontenguthaben pfänden kann. Da nur der Ursprungsschuldner als Adressat einer solchen Pfändung in Betracht kommt, werden Familienangehörige nicht am Pfändungsverfahren beteiligt. Die bisherige Judikatur spricht ihm bisher sowohl das Recht der Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO als auch der Erinnerung nach § 766 ZPO ab, so dass ihnen auch der Schutz des § 850 k ZPO am eigenen Konto abhanden kommen kann.47 In schwierigen Fällen weicht die Praxis auch hier auf die Nutzung des § 765 a ZPO aus.48 Auf der anderen Seite ist allgemein anerkannt, dass der Mitinhaber, der Nichtschuldner der Ursprungsforderung ist, noch über das Konto verfügen und somit vom Drittschuldner Auszahlung verlangen kann. Die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt eine solche Verfügung möglich ist, ist derzeit in keiner Weise geklärt. Sämtliche denkbaren Modelle werden in Literatur und Judikatur vertreten.49 Auch insoweit ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, die in unterschiedlichen Formen möglich ist. Sie kann im Rahmen eines konstitutiven hoheitlichen Aktes durch das Vollstreckungsgericht erfolgen; in Anlehnung an die noch zu erläuternde französische Regelung kann sie aber auch als Ausgestaltung eines Freigabeanspruchs des weiteren Kontoinhabers normiert werden. 5. Undurchsichtige Verfahrenswege Noch größer sind die Probleme hinsichtlich der Verfahrenswege, wie ein effektiver Schutz gesichert werden kann. Die Antragsabhängigkeit des Schutzes nach § 850 k ZPO ist unter zwei Gesichtspunkten besonders problematisch: zunächst ist das Erfordernis des Antrags weiterhin weitgehend unbekannt; eine wesentliche Erschwerung stellt die faktische Befris§ 676 f Rz. 9ff. 44 dazu z. B. OLG Nürnberg MDR 2002, 1090; OLG Dresden WM 2001, 1148 45 z. B. der Sachverhalt BGH NJW 1988, 2670 46 MünchKomm Bydlinski, 4. Aufl. 2003 § 428 BGB Rz. 4 m. w. N. 47 anschaulich LG Nürnberg-Fürth NJW 2002, 974. 48 AG Donaueschingen RPfl 2003, 517; LG Konstanz RPfl 2003, 517 49 Dazu nur OLG Dresden WM 2001, 1148 = MDR 2001, 580; OLG Stuttgart InVo 1999, 152; Gernhuber WM 1997, 645, 649; Stöber Forderungspfändung, 13. Aufl. 2002 Rz. 341; Thomas/Putzo ZPO 25. Aufl. 2003 § 829 Rz. 44.
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tung der Antragsmöglichkeit dar, die sich aus der Norm des § 835 Abs. 3 S. 2 ZPO ergibt. Diese kunstvolle Verknüpfung zweier Normen ist außerhalb der Bereiche erfahrener Schuldnerberatung und langjährig tätiger Schuldneranwälte kaum bekannt, so dass sie auch Rat suchenden Schuldnern oft nicht rechtzeitig bekannt wird. Der Fristbeginn erfolgt hier - anders als bei § 55 SGB I - mit der Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an den Drittschuldner, so dass sich für die Schuldner nicht selten eine deutlich kürzere Frist ergeben kann. In einer Reihe von Fällen - Montagearbeit, Urlaub, stationäre Rehabilitation (z. B. die bei Verschuldeten nicht selten Entziehungskuren) - geht diese Frist erst recht ins Leere50. Auch wenn diese Fälle nicht so häufig sind, dass sie eine Verfassungswidrigkeit der Norm legitimieren können51, so sind sie doch nicht so atypisch, dass sie bei der Suche des Gesetzgebers nach einer gerechten und dauerhaft akzeptablen Risikoverteilung ausgeklammert werden dürften. 6. Ausgestaltung der Kontenpfändung durch die Rechtsprechung Als weiteres Problem hat sich herausgestellt, dass die zu treffende gerichtliche Entscheidung ursprünglich als fristgebundene auf den jeweiligen Zahlungsmonat beschränkte Entscheidung verstanden worden war. In den Materialien war eine über mehrere Monate hinausgreifende Kontenpfändung als Ausnahme begriffen worden, bei der allenfalls eine analoge Anwendung von § 850 k Abs. 1 ZPO denkbar sei52. Diese Erwägung zeigt, dass für die ursprüngliche Konzeption des § 850 k ZPO von der 1978 üblichen Beschränkung der Pfändung künftiger Salden ausgegangen worden war, die in der Judikatur 1981 korrigiert worden ist53. In der vollstreckungsrechtlichen Gerichtspraxis hat man teilweise die Freigabeentscheidung auch auf künftige Salden erstreckt54. Diese Art der Beschlussfassung wird jedoch nicht einhellig praktiziert und ist aus dem Wortlaut der Norm nur schwer erkennbar, so dass schon vor längerer Zeit eine ausdrückliche Klarstellung im Gesetz verlangt worden war



55



. Noch



komplizierter wird die Antragstellung bei einer Dauerpfändung, wenn - wie nicht selten - auch Weihnachtsgeld gezahlt und auf das Konto überwiesen wird. Hier ist für diesen Monat ein zusätzlicher Antragzustellen, weil nur so dem Schuldner der Pfändungsschutz nach § 850 a Nr. 4 ZPO effektiv gesichert werden kann56 Die vom Amtsgericht zu treffenden Entscheidungen nach § 850 k Abs. 1 ZPO sind nach allgemeinen Grundsätzen des Vollstreckungsrechts nicht sofort wirksam, sondern stehen unter dazu Hofmann RPfl 2001, 113 ff. dazu BVerfG NJW 2003, 279, 280, das jedoch in der Sache keine Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit getroffen hat. 52 BT-DS 8/693, S. 49 53 BGHZ 80, 172 = NJW 1981, 1611 54 z. B. KG Rpfl 1992, 307; LG Augsburg RPfl 1997, 489; LG Düsseldorf JurBüro 2000, 325 m. w. N. 55 Behr RPfl 1989, 52. 50 51
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der aufschiebenden Bedingung der Rechtskraft dieses Beschlusses, so dass auch eine gerichtliche Entscheidung den Schuldnern noch keinen Zugriff auf ihr eigenes Konto ermöglicht. Damit ist vom Vollstreckungsgericht ein weiterer Beschluss im summarischen Verfahren nach § 850 k Abs. 2 ZPO zu treffen; ein Teil der Gerichte ist bereit, diesen Beschluss auch von Amts wegen zu treffen, sofern die erforderlichen Daten jeweils vorgetragen sind. In aller Regel wird jedoch erwartet, dass die Schuldner einen solchen Doppelantrag stellen und differenziert vortragen. Die nach § 850 k Abs. 2 ZPO zu treffende Entscheidung, die insoweit sofort wirksam werden kann, bedarf allerdings eines spezifischen rechnerischen Vorgangs, weil dieser Schutz nur zeitanteilig realisiert werden und die Obergrenze des möglichen Freigabeerfolgs bei § 850 k Abs. 1 ZPO nicht überschreiten soll. Daraus ergibt sich eine spezifische Komplexität der Verfahren nach § 850 k ZPO. Für Sozialleistungen wird von den Gerichten57 nicht das Notbedarfsverfahren nach § 850 k Abs. 2 ZPO, sondern die Erinnerung nach § 766 ZPO verlangt, so dass ein Schuldner neben den beiden Anträgen nach § 850 k Abs. 1 und Abs. 2 ZPO einen dritten Antrag nach § 766 ZPO zu stellen hat, der wiederum vom Gericht mit zwei Beschlüssen zu beantworten ist, nämlich dem Beschluss, der über die Erinnerung entscheidet und der erst mit Rechtskraft wirksam wird, sowie der einstweiligen Anordnung nach § 732 a ZPO. Gegen jeden einzelnen dieser Beschlüsse sind die je unterschiedlichen Rechtsbehelfe des Vollstreckungsrechts möglich. Das Verhältnis zwischen Schuldner und Drittschuldner wird nach ganz überwiegender Ansicht auch in der Vollstreckung im wesentlichen als materiell-rechtliches Verhältnis verstanden, so dass Konflikte um fehlende Auszahlung, verzögerte Durchführung von Überweisungen und Sperrung von Karten im allgemeinen Erkenntnisverfahren zu klären sind58; angesichts der Zeitgebundenheit des Rechtsschutzes ist auch hier wieder eine Doppelung durch Verfahren in der Hauptsache sowie den einstweiligen Rechtsschutz nach § 935 ff. ZPO geboten, so dass sich daraus bei entsprechenden Verwicklungen die Notwendigkeit eines 5. und 6. Verfahrens ergeben kann. 7. Zusammenfassung Wenn man daher die bisherigen Probleme zusammenfasst, dann ist festzustellen, dass das 1978 geschaffene Instrumentarium des Kontenschutzes nicht nur weiterhin aktuell, sondern noch wesentlich wichtiger als damals ist, dass die beiden Verfahrenswege nach § 850 k ZPO 56 57



OLG Köln VuR 2001, 408 m. Anm. Kohte zuletzt LG Marburg RPfl 2002, 470; LG Krefeld RPfl 2001, 39; OLG Naumburg Info also 2000, 75 = SGb 2000, 215.
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und § 55 SGB I deutlich differieren und in den Grenzbereichen zusätzliche Schutzlücken belassen und dass vor allem die Antragsverfahren zur Mobilisierung des Schutzes vielfältig, schwer übersichtlich und nicht aufeinander abstimmt sind.



58



LG Heilbronn RPfl 1994, 117
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III. Rechtsvergleichung Im folgenden soll ein Überblick über die Entwicklung der Kontenpfändung in drei Nachbarstaaten gegeben werden, um Anschauungsmaterial für die aktuellen Problemlagen und mögliche legislative Regelungsmuster zu gewinnen. Zunächst wird die Lage in Österreich dargestellt, die sich in bestimmten Grundsätzen am deutschen Recht orientiert, gleichwohl jedoch einige markante Differenzierungen aufweist. Die Rechtslage der Schweiz, die sich von vornherein eigenständig entwickelt hat, kann einen Einblick in die Bedeutung der jeweiligen institutionellen und prozeduralen Umwelt vermitteln, da gesetzliche Neuregelungen jeweils in einen vorhandenen Kontext einzufügen sind und sich gerade in einem solchen Zusammenhang zu bewähren haben. Schließlich wird ausführlich die französische Rechtslage nachgezeichnet, weil mit der Reform des französischen Zwangsvollstreckungsrechts ein ambitioniertes Beispiel eines Reformgesetzes kodifiziert worden ist, das eigenständige Rechtsfiguren geschaffen hat, deren Übertragbarkeit auf Deutschland Gegenstand gesonderter Überlegungen sein wird. 1. Österreich a) Einleitung In Österreich ist das Recht der Einzelzwangsvollstreckung in der Exekutionsordnung (EO) geregelt. Für die Exekution in Lohn- und Gehaltsansprüche sowie in Ansprüche auf sozialrechtliche Leistungen wurde die EO mit der EO-Novelle 199159 sowohl formell als auch materiell grundlegend reformiert. Der Gesetzgeber wollte die für den Arbeitnehmer sozial einschneidenden Auswirkungen der Lohnpfändung zu mildern. So war es ein wesentlicher Beweggrund, den Betroffenen vor der nicht selten durch den Arbeitgeber ausgesprochenen Kündigung des Arbeitsverhältnisses zu schützen, die durch die Lohnpfändung motiviert war60.



BGBl. Nr. 628/1991; siehe dazu ausführlich: Mohr, Die Exekutionsordnungs-Novelle 1991, ecolex 1991, 833, ders., Die neue Lohnpfändung, Wien 1991; Wilhelm, Reform der Lohnpfändung, ecolex 1991, 301 60 Fink/Schmidt, Handbuch zur Lohnpfändung, 2. Auflage Wien 1995, S. 23 59
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b) Gegenstand und Verfahren der Exekution Neben der Exekution in Ansprüche auf Sozialleistungen ist einer der wichtigsten Fälle der Forderungsexekution die Gehaltsexekution gemäß § 290 a EO61. Das an der Gehaltsforderung oder an einer anderen in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forderung erworbene Pfandrecht erstreckt sich nach § 299 EO auch - anders als bei der allgemeinen Forderungspfändung nach der EO - auf die nach der Pfändung fällig werdenden Bezüge62. Jede Exekution wird durch einen Antrag des Gläubigers eingeleitet, in dem der Rechtsgrund der Forderung sowie grundsätzlich der Drittschuldner anzugeben sind. Zur Pfändung und Verwertung der Forderung im österreichischen Exekutionsrecht (§§ 294 ff. EO) sind detaillierte Ausführungen entbehrlich, weil es in wesentlichen Grundzügen mit dem deutschen Recht (§§ 829 ff. ZPO) übereinstimmt. c) Pfändungsschutz Die EO sieht ein mehrstufiges Schutzsystem zur Sicherung der Existenzgrundlage des Schuldners vor, das detailliert ausgestaltet ist63. Es ist dem deutschen Recht in der Differenzierung der Forderungen in absolut unpfändbare Forderungen gemäß § 290 Abs. 1 EO (z.B. beruflich veranlasste Aufwandsentschädigungen, bestimmte Beihilfen des Arbeitsmarktservices, gesetzliche Beihilfen zur Mietzinszahlung) und in beschränkt pfändbare Forderungen gemäß § 290 a EO (z.B. Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen, Arbeitslosengeld, Pensionen), die oberhalb des Existenzminimums (§ 291 a f. EO) pfändbar sind, vergleichbar ausgestaltet. Das Existenzminimum (unpfändbarer Freibetrag) gemäß § 291 a EO setzt sich aus vier verschiedenen Teilbeträgen64 zusammen, die je nach den Einkommensverhältnissen und den Unterhaltspflichten addiert werden.



d) Kontenschutz gemäß § 292 i EO aa) Allgemeines



Rechberger/Oberhammer, Exekutionsrecht, 3. Auflage Wien 2002, Rz. 370 Rechberger/Oberhammer, Exekutionsrecht, 3. Auflage Wien 2002, Rz. 371 63 Rechberger/Oberhammer, Exekutionsrecht, 3. Auflage Wien 2002, Rz. 390 64 Die einzelnen Beträge des Existenzminimums werden jährlich in der Existenzminimun-Verordnung vom Bundesminister für Justiz aktualisiert; zuletzt für das Jahr 2003 in der Existenzminimum-Verordnung 2003 – ExMinV 2003, BGBl I Nr. 71/2002. Die ExMinV 2003 ist abrufbar unter http://www.bmj.gv.at 61 62
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Die EO enthält mit § 292 i EO eine Norm, die ausdrücklich mit „Kontenschutz“ überschrieben ist und mit der EO-Novelle 1991 eingeführt worden ist. Die Vorschrift ist dem deutschen Einzelzwangsvollstreckungsrecht nachgebildet, deren wesentlicher Regelungsgehalt §§ 850 k und 835 Abs. 3 ZPO entnommen wurde. Der österreichische Gesetzgeber verzichtete auf eine Übernahme des § 850 k Abs. 3 ZPO65, der das Gericht in Verbindung mit § 732 Abs. 2 ZPO berechtigt, die Leistung des Drittschuldners bis zur Entscheidung über den Antrag des Schuldners zu untersagen. Eine solche einstweilige Anordnung bezweckt den Schutz des Schuldners, wenn die Sperrfrist abläuft, bevor eine Vorabfreigabe gemäß § 850 k Abs. 2 ZPO oder die Pfändungsaufhebung gemäß § 850 k Abs. 1 ZPO erfolgt sind66. Sie erschien in Österreich entbehrlich, da das gesamte Verfahren als überschaubarer bewertet wurde, da sich die Pfändung nur auf den aktuellen Saldo, nicht jedoch auf künftige Guthaben bezieht.



bb) Funktion



Die Funktion der im deutschen und österreichischen Recht verankerten Schutzvorschriften ist durch eine hohe Übereinstimmung gekennzeichnet. § 292 i EO vermeidet eine Gefährdung der Existenz des Verpflichteten durch Exekutionsmaßnahmen. Nur wenn durch das Exekutionsrecht die freie Verfügbarkeit des Existenzminimums für den Verpflichteten und für die von ihm abhängigen Unterhaltsberechtigten gesichert wird, kann das Kontoguthaben im Gläubigerinteresse verwertet werden. Dem Kontenschutz gemäß § 292 i EO wird daher in der österreichischen Literatur die Funktion zugeschrieben, „dem Auszahlungsanspruch des Verpflichteten gegen das Geldinstitut nach Tilgung einer beschränkt pfändbaren Forderung durch Überweisung auf ein Konto denselben Schutz zu gewähren, den die beschränkt pfändbare Geldforderung an der Quelle gehabt hätte.“67



Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 233 Thomas/Putzo ZPO, § 850 k Rz. 11 67 Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO Rz. 5 65 66
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cc) Einzelheiten



Zwar handelt es sich bei § 292 i EO um eine Parallelnorm zu §§ 850 k, 835 Abs. 3 ZPO, jedoch sind einige wichtige und rechtspolitisch bemerkenswerte Unterschiede festzustellen. aaa) Einwände gegen Kontenschutz



Den österreichischen Kontenschutz an den §§ 850 k, 835 Abs. 3 ZPO zu orientieren, hat in der Literatur nachhaltige Kritik erfahren, weil das deutsche Modell als „unausgegoren“ bewertet wurde68. Wie im deutschen Einzelzwangsvollstreckungsrecht handelt es sich bei dieser Kontenpfändung nicht um eine Quellenpfändung. Daher wird als Mangel die ungenügende Abstimmung von Entgelt- und Kontenpfändung moniert69. bbb) Umfang der Exekution bei Pfändung des Bankguthabens



Der exekutierende Zugriff auf das Kontoguthaben ist für den Verpflichteten von weit geringerer Intensität als es der deutschen Beschlagwirkung zukommt, denn jedes Kontoguthaben aus einer neuerlichen Überweisung stellt ein anderes Exekutionsobjekt dar, für das ein weiterer, selbständiger Pfändungsakt erforderlich ist70. Entscheidend ist also, dass das ursprünglich erlangte Pfandrecht am Kontoguthaben sich nicht auf künftig eingehende Zahlungen erstreckt71. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zum gegenwärtigen deutschen Recht. Daher differiert die Bedeutung der Pfändung von Bankkonten in beiden Ländern. Während der praktische Wert in Deutschland sehr hoch einzuschätzen ist72, fällt dieser in Österreich deutlich geringer aus73. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in Österreich die Pfändung des Einkommens an der Quelle, also beim Arbeitgeber, für den beitreibenden Gläubiger effektiv ausgestaltet ist.



Mitrovic, Stellungnahme zu Exekutionsordnungsnovelle 1992, ÖA 1992, 41, 43; Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO, Rz. 1 69 Mitrovic, ÖA 1992, 41, 43. Er meint, es werde „jedem Gläubiger Tür und Tor geöffnet, sowohl das Arbeitseinkommen als auch die Konten zu pfänden.“ 70 Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO Rz. 1 71 RpflSlgE 1976/157; ebd.; VwGH ZAS 1982, 28 m. Anm. Mayer; Angst/Jakusch/Pimmer EO, § 294 Rz. 34; Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 233 mwN. 72 Thomas/Putzo ZPO, § 829 Rz. 41 73 Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO, Rz. 1 68
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ccc) Begriff der beschränkt pfändbaren Geldforderung



Der Begriff der beschränkt pfändbaren Geldforderung, der mit demjenigen der wiederkehrenden Einkünfte in §§ 850-850 b ZPO korrespondiert, eröffnet der Norm im Vergleich zum deutschen Kontenschutz einen erheblich größeren Anwendungsbereich. Die Regelung des § 292 i EO erfasst auch Sozialleistungen als einen Unterfall der Forderungsexekution74, so dass für diese Forderungen im Gegensatz zum deutschen Recht keine gesonderten Pfändungsvorschriften existieren. § 292 i EO erfasst nicht nur wiederkehrende Leistungen, sondern gleichfalls Kontoguthaben aus der Überweisung einer einmaligen beschränkt pfändbaren Geldleistung. Mangels einer Zahlungsperiode und eines nächsten Zahlungstermins im Sinne des § 292 i Abs. 1 EO ist der Umfang des Kontenschutzes nach richterlichem Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles zu bestimmen, sofern keine anderweitigen Zuordnungs- und Aufteilungskriterien vorliegen75. Ferner kommt der Kontenschutz auch Selbständigen zugute, falls sie mit ihrer Erwerbstätigkeit einmalige Vergütungen gemäß § 291 e EO erzielen. Dem Verpflichteten ist auf Antrag das Existenzminimum, wie es für Forderungen gemäß § 290 a EO gewährt wird, zu belassen76. Obgleich dem Verpflichteten Pfändungsschutz bei einer Quellenpfändung nur auf Antrag zu gewähren ist, werden diese Forderungen zumindest als fakultativ beschränkt pfändbare Forderungen charakterisiert77.



ddd) Kontinuität der Rechtsnatur der Forderung



Vom zitierten Schutzzweck des § 292 i EO ausgehend behalten die Entgeltforderungen des Verpflichteten, die an ihrer Quelle unpfändbar sind, ihren Rechtscharakter, wenn sie zur Erfüllung auf das Konto des Verpflichteten geleistet werden. Eine Pfändbarkeit der Forderungen wird durch den Überweisungsvorgang, während dessen sich der Leistungsanspruch



Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO, Rz. 2 Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO, Rz. 2 76 Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO, Rz. 2; a.A. Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 233 Fn 15 77 Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO Rz. 2, ausführlich dazu § 291 e EO Rz. 4 f. 74 75
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gegen den Primärschuldner in einen Auszahlungsanspruch gegen das Geldinstitut wandelt, nicht begründet78. Diese Rechtsauffassung nimmt insbesondere Rücksicht auf die dem § 290 a EO und dem Kontenschutz unterfallenden Sozialleistungen. Behauptet und beweist der Verpflichtete also, dass das Kontoguthaben aus der Überweisung einer unpfändbaren Geldforderung resultiert, ist das gesamte Guthaben an den Verpflichteten freizugeben79. Dagegen wird im deutschen Recht bis heute darum gestritten, ob und inwieweit zu Lasten des Schuldners die gegenteilige Rechtsauffassung eingreifen kann80. e) Zusammenfassung Der Kontenschutz des § 292 i EO orientiert sich im wesentlichen an der deutsche Rechtslage der §§ 850 k, 835 Abs. 3 ZPO und gewährt dem Verpflichteten einen vergleichbaren Rechtsschutz. Die Nachbildung des deutschen Kontenschutzes führt im Exekutionsrecht zu neuen systematischen Problemen, die die Effektivität des Rechtsinstitutes einschränken; ein Teil der Unzulänglichkeiten, die dem deutschen Recht anhaften, wurden in das österreichische Recht übertragen und wirken sich für den Verpflichteten nachteilig aus. Da die EO das Recht des Gerichts zur einstweiligen Anordnung im Sinne des § 850 k Abs. 3 ZPO nicht enthält, ist der Schutz des Verpflichteten nicht lückenlos, sofern das Geldinstitut zur Leistung an den beitreibenden Gläubiger befugt ist, bevor eine Vorabfreigabe des Guthabens oder die Pfändungsaufhebung vorliegen81. Die Verbesserungen des Kontenschutzes in Österreich sind systematisch bedingt, wobei insbesondere die Kontinuität der Rechtsnatur der Forderung als unpfändbar während des Überweisungsvorganges aufgegriffen werden kann. Vor allem die Beschränkung der Pfändung auf den Tagessaldo führt trotz Anlehnung an § 850 k ZPO zu deutlichen Unterschieden in der Praxis; sie macht deutlich, wie stark die legislative deutsche Konzeption des § 850 k ZPO mit der vor 1980 herrschenden Judikatur der punktuellen Saldenpfändung verknüpft war und dass dieser Konzeption mit der Änderung der BGH-Judikatur zur Saldenpfändung die Basis entzogen worden ist..



Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO Rz. 5 Zechner, Forderungsexekution, Wien 2000, § 292 i EO Rz. 5 80 MünchKommZPO-Smid, § 850 k Rz. 10; Zöller/Stöber, ZPO, § 850 k Rz. 5 81 vgl. dazu Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 239 78 79
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2. Schweiz a) Einleitung Die banken- und krediterfahrene Schweiz liefert ein effektives und eigenständiges Schutzmodell, in dem nicht die Gläubiger, sondern die Justiz die zentrale Rolle bei der Vollstreckung einnehmen. Das Modell soll hier dokumentiert werden, um die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, die der Gesetzgebung zur Verfügung stehen, deutlich zu machen. Rechtliche Grundlage für die staatliche Zwangsvollstreckung ist in der Schweiz das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG), das im Vergleich zum deutschen Recht einen eigenständigen Weg der Forderungspfändung beschreitet, dem die Pfändung des Arbeitseinkommens – nach dortiger Terminologie: des Erwerbseinkommens – unterfällt. b) Verfahren der Forderungspfändung Die Pfändung obliegt dem Betreibungsbeamten (Art. 89 SchKG); bei der Pfändung von Erwerbseinkommen richtet dich die Zuständigkeit des Beamten nach dem Wohnsitz des Schuldners befindet. Der Betreibungsbeamte bewirkt die Pfändung durch ausdrückliche Pfändungserklärung gegenüber dem Schuldner oder seinem Vertreter (Art. 96 Abs. 1 SchKG)82. Der Schuldner ist verpflichtet, die für eine erfolgreiche Pfändung erforderlichen Auskünfte über den Bestand sämtlicher Vermögensgegenstände zu erteilen, wozu insbesondere Forderungen und Rechte, die ihm gegenüber Dritten zustehen, zählen. So hat sich der Schuldner auch zu den das Erwerbseinkommen betreffenden Verhältnissen umfassend zu erklären. Das Betreibungsamt wählt dann das Pfändungsgut nach möglicher Berücksichtigung der betroffenen Interessen aus. In welcher Reihenfolge die schuldnerischen Vermögenswerte Gegenstand der Pfändung sind, entscheidet das Amt weitgehend nach eigenem Ermessen. Art. 95 Abs. 1 bis Abs. 4 SchKG enthält Richtlinien, die nach dem Grad der Realisierbarkeit und der Entbehrlichkeit des Vermögenswertes für den Schuldner differenzieren. An erster Stelle stehen das bewegliche Vermögen, Sachen, Forderungen und das hier interessierende Erwerbseinkommen des Schuldners. (Art. 93 SchKG)83, so dass auf diese Weise in der Regel das Modell der Quellenpfändung praktiziert wird.



82 83



Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 236 f. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 1997, S. 157
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Dem Arbeitgeber des Schuldners wird angezeigt, dass er den pfändbaren Einkommensanteil befreiend nur noch an das Betreibungsamt leisten kann (Art. 99 SchKG), das dann den Betrag nach Abzug der Kosten an den Gläubiger weiterleitet. c) Gegenstand der Forderungspfändung Das schweizerische Zwangsvollstreckungsrecht unterscheidet bei der Forderungspfändung ebenfalls nach absolut unpfändbaren und beschränkt pfändbaren Vermögenswerten. Art. 92 SchKG enthält den Katalog der unpfändbaren Einkünfte, wie beispielsweise alle Leistungen der öffentlichen Fürsorge sowie (einmalige) Unterstützungen für besondere Notfälle, wie Krankheit, Armut und Todesfall. Zu den vier Kategorien der beschränkt pfändbaren Vermögenswerte (Art. 93 f. SchKG) gehören das Erwerbseinkommen und seine Surrogate. Gemäß Art. 93 Abs. 1 SchKG wird das Erwerbseinkommen jeder Art erfasst, also jedes Entgelt für eine persönliche Arbeitsleistung unabhängig von deren Bezeichnung, wie zum Beispiel Lohn, Salär, Honorar, Tantieme, Trinkgelder. Zum Erwerbseinkommen zählt auch dasjenige des selbständig Erwerbenden84. Ferner ist unerheblich, ob es für eine dauernde oder nur für eine gelegentliche Arbeit geleistet wird. Dem Begriff des Erwerbseinkommens unterfallen ebenfalls die Surrogate des Einkommens, wie z.B. Arbeitslosengeld, Erwerbsausfallentschädigung, Krankengeld oder Invalidenrenten. Handelt es sich um periodische Leistungen, kann nicht nur fälliges, sondern auch künftiges Einkommen gepfändet werden. Diese Form der Forderungspfändung ist im Vergleich zum deutschen Zwangsvollstreckungsrecht sehr restriktiv ausgestaltet, denn nach Art. 93 Abs. 2 SchKG ist die Pfändung zukünftigen Einkommens längstens für die Dauer eines Jahres ab Pfändungsvollzug zulässig. Die Regelung dient dem Interesse des Schuldners an seiner Kreditwürdigkeit, mithin auch dem Allgemeininteresse und demjenigen des nicht an der Pfändung teilnehmenden Gläubigers, einmal zum Zuge zu kommen. Genügt das für die Höchstdauer eines Jahres gepfändete Einkommen zur Erfüllung der schuldnerischen Forderungen nicht, stellt das Betreibungsamt mangels anderweitiger, pfändbarer Vermögenswerte einen Verlustschein über den noch offenen Forderungsbetrag aus. Der Verlustschein berechtigt allerdings zur Fortsetzung der Vollstreckung (Art. 149 Abs. 3



84



BGE 93 III, 36; 106 III 13.
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3 SchKG); der Gläubiger kann jedoch auch eine erneute Betreibung einleiten. Eine Nachpfändung des Einkommens ist selbst mit Zustimmung des Schuldners nicht möglich85. d) Pfändungsschutz Die Einkommenspfändung ist nur rechtsgültig, wenn alle Bemessungsgrundlagen, wie insbesondere die Berechnung des Notbedarfs – Existenzminimum – , aus der Pfändungsurkunde ersichtlich sind. Die für die Bestimmung der Bemessungsgrundlagen maßgeblichen Verhältnisse hat das Betreibungsamt von Amts wegen zu ermitteln, den Schuldner trifft eine Mitwirkungspflicht



86



. Zur Anfechtung der Entscheidung des Beitreibungsbeamten sind neben



Gläubiger und Schuldner auch dessen Familienangehörige, die von der Verfügung betroffen sind, befugt87. Die pfändbare Quote bestimmt sich nach dem Gesamteinkommen des Schuldners, das sich aus den unpfändbaren Einkünften, die vollständig zu wahren sind und den beschränkt pfändbaren Einkünften zusammensetzt (Art. 92 f. SchKG). Dem Schuldner ist der tatsächliche, objektive Notbedarf zu belassen, der seinen notwendigen Unterhalt, den seiner Familie sowie weiterer unterstützungsberechtigter Personen beinhaltet und dabei die effektiven Existenzbedingungen in den verschiedenen städtischen und ländlichen Verhältnissen berücksichtigt88. Er setzt sich aus einem Grundbetrag und Zuschlägen zusammen.



e) Zusammenfassung Im schweizerischen Recht bedarf es keiner Regelung zum Pfändungsschutz für Kontoguthaben aus Arbeitseinkommen, da es aufgrund der Struktur der Forderungspfändung an einem entsprechenden praktischen Bedürfnis ermangelt89. Ausgelöst wird die Problematik im deutschen Recht durch die Befugnis des Gläubigers, die Vollstreckungsgegenstände frei auszuwählen, so dass gleichzeitig auf das Arbeitseinkommen beim Arbeitgeber und auf das hieraus resultierende Guthaben auf dem schuldnerischen



Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 1997, S. 175 Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 1997, S. 176 87 BGE 116 III 77, Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 1997, S. 176 88 Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 1997, S. 177 f. 89 Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 236 85 86



26



Konto zugegriffen werden kann. Dies vermeidet das schweizerische Recht durch die Konzentration dieser Kompetenz bei dem Betreibungsamt. Daher kommt der für das deutsche Recht wichtigen Unterscheidung des Vollstreckungsgegenstandes, ob es sich also um einen Anspruch auf Erwerbseinkommen oder auf Auszahlung eines Kontoguthabens handelt, keine maßgebende Bedeutung zu, weil der Betreibungsbeamte dies bei der Auswahl des Pfändungsobjektes und der Berechnung des Existenzminimums entsprechend berücksichtigt und sich in der Regel am Leitbild der Quellenpfändung orientiert. Aufgrund der Schlüsselrolle des Betreibungsbeamten wird die wirtschaftliche Lebensgrundlage des Schuldners im Rahmen der Pfändungsfreigrenzen mit einem umfassenden vollstreckungsrechtlichen Schutz versehen90. Das schweizerische Zwangsvollstreckungsrecht trägt damit dem Schutz des schuldnerischen Existenzminimums durch eine andere Verfahrensstruktur Rechnung, indem die das deutsche Recht prägende Zugriffsmöglichkeiten des Gläubigers weniger stark ausgestaltet ist und sich Vollstreckung in höherem Maße bei dem Betreibungsamt konzentriert. Dadurch wird sichergestellt, dass das an den Schuldner auf sein Konto ausgezahlte bereits beim Arbeitgeber gepfändete Einkommen nicht wiederholt gepfändet wird. Eine spezielle Regelung zum Pfändungsschutz für Kontoguthaben aus Arbeitseinkommen enthält das schweizerische Recht daher nicht, weil das Kontenguthaben auf andere Weise gesichert wird.



3. Frankreich Das französische Lohnpfändungsrecht, das vor wenigen Jahren durchgreifend modernisiert wurde, enthält eine differenzierte Kombination verschiedener Schutzmechanismen, so dass es hilfreiches Anschauungsmaterial liefert. a) Verfahren der Lohnpfändung Das Verfahren der Lohnpfändung, la saisie des rémunérations, ist ein Unterfall der Pfändung von Geldforderungen, la saisie –attribution, welche in den Artt. L. 145-1 s. und R. 145-1 s. des Code de travail (C.trav.) geregelt ist. Diese Regelungen sind durch die große Reform des französischen Zwangsvollstreckungsrechts (la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret 90



Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 237
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n° 92-755 du 31 juillet 1992; zum 1.1.1993 in Kraft getreten) nur geringfügig modifiziert worden. Nach Ansicht des Reformgesetzgebers wurde es in bestimmten Passagen den Anforderungen an ein modernes Vollstreckungsverfahren bereits vor 1991 gerecht91.



aa) Die Bestimmung des Einkommens



Gemäß Art. L. 145-1 und L. 145-2 Abs. 2 C.trav. umfasst das Arbeitseinkommen neben dem eigentlichen Lohn und Gehalt Nebenvergütungen und gegebenenfalls in natura gewährte Vorteile. Bei mehreren Arbeitseinkommen berechnet sich der pfändbare Teil aus der Summe des Gesamteinkommens, Art. L. 145-3 C.trav.; Grundlage ist das Nettoeinkommen.



bb) Pfändungsgrenzen



Art. L. 145-2 C.trav. bestimmt die Pfändungsgrenzen und damit zugleich die Grenzen der Abtretbarkeit der Forderungen. Es ergibt sich folgende Dreiteilung92:



aaa) Absolut unpfändbarer Teil



Der absolut unpfändbare Teil ist eine zentrale Neuerung der Reform zum 1.1.1993. Dieser Teil entspricht dem revenu minimum d’insertion (RMI), vergleichbar dem deutschen Sozialhilfesatz, Art. L. 145-4, R. 145-3 C.trav.93. Art. R. 145-3. Die Summe, die nach Art. L. 145-4 in jedem Fall dem Berechtigten zur Verfügung bleibt, entspricht der Höhe des Existenzminimums94.



Werth, Der Ausgleich der Gläubiger- und Schuldnerinteressen im französischen und deutschen Zwangsvollstreckungsrecht, 1997, S. 105 92 Werth, Der Ausgleich der Gläubiger- und Schuldnerinteressen im französischen und deutschen Zwangsvollstreckungsrecht, 1997, S. 209 f; Traichel, Die Reform des französischen Zwangsvollstreckungsrechts, 1995, S. 164 f; Vincent/Prévault,Voies d´exécution et procédures de distribution, 19. Aufl., 1999, S. 120; Recq, Das neue französische Zwangsvollstreckungsrecht, RIW 1993, 809 (812) 93 Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 183 mwN; Traichel, Die Reform des französischen Zwangsvollstreckungsrechts, 1995, S. 164; Werth, Der Ausgleich der Gläubiger- und Schuldnerinteressen im französischen und deutschen Zwangsvollstreckungsrecht, 1997, S. 209: der Reformgesetzgeber ist damit einer Entscheidung der Cour de Cassation vom 10. Oktober 1984 gefolgt, nach der ein Unterhaltsgläubiger in den unpfändbaren Teil des Arbeitseinkommens nur in dem Maße vollstrecken kann, wie dieser nicht dem Unterhalt des Schuldners selbst dient; Wehrfritz, Die Lohnpfändung: Frankreich und Deutschland im Vergleich, 1996, S. 133 f; vgl. auch zum Arbeitsrecht: G. Peter, Der gesetzliche Mindestlohn, 1995, S. 164 91



94



Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du béneficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d’insertion.
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bbb) Pfändbarer Teil – relativ und absolut



Vergleichbar § 850c ZPO legen Art. L. 145-2 I und R. 145-2 C.trav. die weiteren Pfändungsfreigrenzen fest95. Der relativ unpfändbare Teil betrifft die Sozialleistungen und einen Betrag für jede Person, der der Schuldner unterhaltspflichtig ist96 . Gemäß Art. L. 145-1 al. 2 C.trav., Art. L. 553-4 CSS (Code de Sécurité Sociale) sind Bezüge für Unterhalt und familiäre Lasten (z.B. Kindergeld, Muttergeld, Sozialhilfen) für Normalgläubiger unpfändbar und von der Abtretung ausgeschlossen. Das französische System gibt folglich der bezweckten Steuerungsfunktion der Sozialleistungen größere Wirksamkeit. Vergleichbar § 850d ZPO gelten diese Grenzen für die Unterhaltsgläubiger nicht. Sie können in das gesamte verbleibende Einkommen pfänden, wobei zunächst auf den relativ unpfändbaren Teil97 zuzugreifen ist. Sollte der relativ pfändbare Teil nicht ausreichen, haben die Unterhaltsgläubiger beim Zugriff auf den frei pfändbaren Teil Vorrang, Art. L. 145-4 C.trav.98. Es wird deutlich, dass sich die Pfändung von Arbeitseinkommen und Sozialleistungen nach denselben Vorschriften richtet. Es erfolgt keine Unterscheidung nach einmaligen oder fortlaufenden Zahlungen99. Sozialleistungen unterliegen gegenüber anderen als Unterhaltsgläubigern einem absoluten Pfändungsschutz.



cc) Verfahren



Gemäß Art. L. 145-5 und R. 145-1 C.trav. ist ein Titel notwendig. Der greffier, der Geschäftsstellenbeamte am Tribunal d’Instance (TI)100, ist neben dem Einzelrichter die zentrale Gestalt im Pfändungsverfahren101.



Diese Freigrenzen werden jährlich per Dekret festgelegt, zuletzt: décret n° 2002-10 du 4 janvier 2002 Traichel, Die Reform des französischen und deutschen Zwangsvollstreckungsrechts, 1995, S. 164 f 97 Der relativ unpfändbare Teil umfasst 1120 € für jede Person, gegenüber der der Schuldner unterhaltsverpflichtet ist. Dazu gehören Ehegatten, Lebensgefährten, Jugendliche, soweit deren persönliche Ressourcen nicht das RMI erreichen, und Kinder. 98 Wehrfritz, Die Lohnpfändung: Frankreich und Deutschland im Vergleich, 1996, S. 134 99 Wehrfritz, Die Lohnpfändung: Frankreich und Deutschland im Vergleich, 1996, S. 56 ff 100 Zivilgericht der ersten Instanz 101 Vincent/Prévault, Voies d´exécution et procédures de distribution, 19. Aufl., 1999, S. 122 f 95 96
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aaa) Tentative de conciliation – Einigungsversuch Jedes Verfahren zur Pfändung des Einkommens beginnt zwingend mit einem Einigungsversuch vor einem Richter des TI, der zu einem Vergleich führen soll, Art. L. 145-5 Abs. 2 und R. 145-9 C.trav.102.



bbb) Opération de saisie – Pfändung



Der greffier, verantwortlich für die eigentliche Pfändung, erstellt eine Woche nach Nichteinigung der Parteien einen Pfändungsbeschluss, Art. R. 145-18 C.trav. Der Beschluss wird dem Arbeitgeber als Drittschuldner (tiers saisie) zugestellt. Als Folge wird das Arbeitseinkommen in der pfändbaren Höhe unverfügbar, Art. R. 145-10 C.trav.. Diese Zustellung verpflichtet den Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen eine Drittschuldnererklärung über die Beziehungen zum Arbeitnehmer, über vorherige Pfändungen und Abtretungen abzugeben, Art. R. 145-20 C.trav.103. ccc) Pfändungsfolgen



Im Unterschied zum deutschen Recht geht infolge der fehlenden Geltung des Prioritätsprinzips (siehe unter II.) die gepfändete Forderung nicht sofort auf den Vollstreckungsgläubiger über. Der Arbeitgeber überweist vielmehr monatlich den pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens an die Gerichtsgeschäftsstelle, Art. L. 145-9 und R. 145-23 C.trav.. Dagegen muss der Arbeitgeber die Unterhaltszahlungen auf Antrag direkt an die Unterhaltsgläubiger auszahlen104. Bei mehreren Gläubigern nimmt der greffier ein Verteilung im Zeitabständen von höchstens 6 Monaten nach Art. R. 145-30 C.trav. vor. Die Beendigung bzw. Aufhebung der Pfändung erfolgt entweder durch Einigung der Parteien oder durch Gerichtsbeschluss, Art. R. 145-35 C.trav.



dd) Überweisung des Einkommens auf das Konto des Schuldners



Mit dem loi du 20 décembre 1972 hat der französische Gesetzgeber den Streit entschieden, dass eine Einkommensforderung mit Überweisung auf das Konto des Schuldners den ChaWehrfritz, Die Lohnpfändung : Frankreich und Deutschland im Vergleich, 1996, S. 87 ff; Werth, Der Ausgleich der Gläubiger- und Schuldnerinteressen im französischen und deutschen Zwangsvollstreckungsrecht, 1997, S. 101; Traichel, Die Reform des französischen Zwangsvollstreckungsrechts, 1995, S. 168; Recq, RIW 1993, 809 (812); Le Mire, La saisie de rémunérations, RPDS 1999, 167 (171) 103 Le Mire, La saisie de rémunérations, RPDS 1999, 167 (171 f) 102
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rakter als Einkommen behält. Die Anwendungsvoraussetzungen wurden durch das décret du 9 avril 1982 erlassen105. In der Literatur ist umstritten, wieweit sich dadurch bereits ein nachhaltiger Kontenschutz ergeben hatte106. Auf jeden Fall hat die zum 1.1.1993 realisierte Reform eine hinreichende Präzisierung vorgenommen, so dass diese Regelungen seitdem effektiv zur Anwendung kommen. Im Herbst 2002 sind die Regelungen zum Kontenschutz weiter modifiziert und verdeutlicht worden. Die zentralen Bestimmungen sichern die Kontinuität der Unpfändbarkeit: Art. 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991107. Die unpfändbaren Forderungen bleiben auch bei Einzahlung auf ein Konto unpfändbar; die Voraussetzungen werden durch Dekret des Conseil d’Etat näher festgelegt.



Art. 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992108. Wenn auf einem Konto eine Summe gut geschrieben wird, die zum Teil oder ganz unpfändbar ist, überträgt sich die Unpfändbarkeit auf den Saldo des Kontos. Das Verfahren stellt sich folgendermaßen dar109: Zielt eine Pfändung auf die Summe des Kontostandes ab, dann kann damit nur der aktuelle Saldo gepfändet werden. Die Summe, die der Höhe des Existenzminimums entspricht, bleibt in jedem Fall unpfändbar. Der Schuldner kann der Kontenpfändung widersprechen und einen Nachweis vorlegen, dass sich die Gutschriften auf dem Konto zum Teil oder ganz aus Arbeitseinkommen ergeben. Wenn der Schuldner in einem solchen Fall innerhalb von 10 Tagen die notwendigen Nachweise beibringt, werden weitere Teile des nach Art. L. 145 - 2 C.trav. unpfändbaren Einkommens an ihn freigegeben110.



Bei Konten, die mehreren Berechtigten zustehen, stellt sich die Frage, in welchem Umfang die Pfändung vorgenommen werden kann. Ausgangspunkt ist, dass die Gesamtgläubigerschaft den Kontoinhabern nicht zum Nachteil gereichen soll. Der pfändbare Teil bestimmt sich nach den materiellrechtlichen Beziehungen. Dem Kontoinhaber, der nicht VollstreWehrfritz, Die Lohnpfändung : Frankreich und Deutschland im Vergleich, 1996, S. 128, 134; Le Mire, La saisie de rémunérations, RPDS 1999, 167 (172) 105 Vincent/Prévault, Voies d´exécution et procédures de distribution, 19. Aufl., 1999, S. 120 f 106 Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 234 104
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Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret du Conseil d’Etat. 108 Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Couchez, Voies d’exécution, 5e édition, 1999, S. 36; Vincent/Prévault, Voies d´exécution et procédures de distribution, 19. Aufl., 1999, S. 121; Woopen, Zwangsvollstreckungsrecht und Arrest in Forderungen nach französischem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Vollstreckung in Bankkonten, 1989, S. 267 ff; Le Mire, La saisie de rémunérations, RPDS 2001, 65 (67) 110 Traichel, Reform, S. 155; Honold, Die Pfändung des Arbeitseinkommens, 1998, S. 235 109
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ckungsschuldner ist, steht das Recht zu, die Freigabe der auf ihn entfallenden Einnahmen geltend zu machen111. Zusätzlich gilt unter Ehegatten, dass der nicht schuldende Ehegatte die Überlassung des Gehalts des Vormonats oder eines durchschnittlichen Monatseinkommens des letzten Jahres verlangen kann112.



b) Die Geltung des Ausgleichsprinzips Im französischen Recht ist ein Pfändungspfandrecht, und folglich auch ein Prioritätsprinzip, bei der Pfändung von Arbeitseinkommen nicht anerkannt. Vielmehr gilt das Ausgleichsprinzip. Der pfändbare Teil des Einkommens steht allen Gläubigern zur Verfügung, Art. L. 145-7 und R. 145-26 bis R. 145-29 C.trav.113. c) Zusammenfassung In beiden Rechtsordnungen wird die Pfändbarkeit durch eine Sicherung des Existenzminimums begrenzt, Art. L. 145-3 C.trav. und §§ 850d Abs. 1 Satz 2, 850i Abs. 1, 850a Nr. 3, 5-8 ZPO. Die lediglich geringfügigen Änderungen bei der Novellierung im Herbst 2002 zeigen, dass das System inzwischen auf Zustimmung stößt. Größere Anwendungsprobleme haben sich nicht ergeben. Die Regelungen für das Widerspruchsrecht haben sich im wesentlichen bewährt. Dieser Umstand und die in der Regel unzulässige Pfändung von Sozialleistungen trägt dazu bei, dass dem Schuldner nicht sofort jegliche Lebensgrundlage genommen wird.



Traichel, Reform, S. 156 f. Woopen, Zwangsvollstreckung und Arrest in Forderungen nach französischem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Vollstreckung in Bankkonten, 1989, S. 273 f 113 Traichel, Die Reform des französischen Zwangsvollstreckungsrechts, 1995, S. 160, 172; Wehrfritz, Die Lohnpfändung: Frankreich und Deutschland im Vergleich, 1996, S. 99 111 112
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IV. Alternativen Vor allem das letzte Kapitel zur Rechtsvergleichung hat gezeigt, dass die deutsche Regelung von allen Regelungen am kompliziertesten und für die Verbraucher am schwierigsten handhabbar ist. Wenn man weiter berücksichtigt, dass ausschließlich in Deutschland die Pfändung des Kontos des Verbrauchers auch die künftigen Salden ohne jegliche zeitliche Begrenzung erfasst, dann wird deutlich, dass die jetzige Ausgestaltung der Kontenpfändung in Deutschland Schuldner, Gerichte und Banken in besonderer Weise belastet. Die Rechtsvergleichung und die rechtshistorische Betrachtung zeigen, dass verschiedene Alternativen zur jetzigen Fassung der §§ 55 SGB I, 850 k ZPO möglich und in den letzten Jahren auch nachhaltig diskutiert worden sind. Anschaulich ist vor allem der Blick in die bisherige Gesetzgebungsgeschichte. Sowohl 1972 als auch 1978 hatte der Bundestag weiterreichende Regelungen als Gesetz beschlossen, die sich jedoch im Bundesrat bzw. im Vermittlungsausschuss nicht durchsetzen konnten. Ein Teil der damals ausgetauschten Argumente findet sich noch heute; auf der anderen Seite hat sich die juristische Diskussion in den letzten Jahren weiterentwickelt, so dass auch neue Überlegungen in die Debatte integriert werden können. Von Anfang an zog sich durch die gesetzlichen Beratungen zur Ausgestaltung des Kontenpfändungsschutzes die Frage, wie ein angemessener Interessenausgleich zwischen den Belangen der Gläubiger, der Schuldner und der Drittschuldner erreicht werden könne. Zugleich stellte sich die Frage, wie ein leicht handhabbares und für alle Beteiligten gut zugängliches Verfahren installiert werden könne. Der Bundestag hatte jeweils einfache Pauschalierungen vorgeschlagen, bei denen der Interessenausgleich durch Fristablauf erfolgen sollte. Bereits 1972 hatte der Bundestag in der damaligen Fassung des § 850 k ZPO beschlossen, dass die jeweilige Lohn- oder Gehaltsüberweisung des Schuldners für die Dauer von 7 Tagen unpfändbar sein soll114. Diese leicht handhabbare und auch für die Drittschuldner praktikable Fassung scheiterte im Vermittlungsausschuss, da sie nicht hinreichend Rücksicht nehme auf die „berechtigten Interessen des Gläubigers115“. Eine vollständige Freistellung der Entgeltüberweisung vom Pfändungszugriff wird daher in den folgenden Überlegungen als konkrete Alternative nicht weiter verfolgt.



114 115



BT-DS VI/2870 BT-DS 8/1414, S. 41; Hornung RPfl 1978, 353, 360; ARzold BB 1978, 1314, 1320
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Dagegen haben Bundestag und Bundesrat 1976 für Sozialleistungen in § 55 Abs. 1 SGB I eine vergleichbare Freistellung für Sozialleistungen beschlossen. Diese Regelung erschien gegenüber Drittschuldnern akzeptabel, da typischerweise Sozialleistungen auch für das Kreditinstitut erkennbar sind116. Diese Aussage hat sich bestätigt; eine nennenswerte Anzahl von Fällen, in denen für Drittschuldner die Abgrenzung von Sozialleistungen und anderen Leistungen problematisch war, sind nicht bekannt geworden. Eine Verletzung der berechtigten Interessen der Gläubiger wird ebenfalls nicht reklamiert, da höhere Sozialleistungen mit nennenswertem Pfändungspotenzial selten sind und in aller Regel nur bei typischen Bedarfslagen geleistet werden. Die Grundstruktur in § 55 Abs. 1 SGB I - eine zeitlich begrenzte Unpfändbarkeit der auf das Konto überwiesenen Sozialleistungen - wird daher inzwischen weitgehend akzeptiert, so dass hinsichtlich der Grundstruktur kein Änderungsbedarf besteht.



Änderungsbedarf besteht allerdings hinsichtlich der Frist, da die in § 55 Abs. 1 SGB I normierte Wochenfrist nur schwer handhabbar ist, zumal der an die Erteilung der Gutschrift anknüpfende Fristbeginn schwierige Fragen aufwirft117. Es ist daher durchaus denkbar - und wird auch aus der Praxis berichtet - dass Schuldner nicht rechtzeitig von diesem elementaren Recht Gebrauch machen, so dass sie im Alltag trotz günstiger Rechtsposition ihre wirtschaftlichen Interessen durch eigenständige Teilnahme am Marktverkehr nur schwer ausüben können. Eine denkbare Regelung bestünde darin, dem Geldinstitut eine Benachrichtigungspflicht118 aufzuerlegen, wann die Gutschrift entstanden ist, dass Unpfändbarkeit entstanden ist und wann diese endet. Mit einem solchen Weg würde ein Teil der rechtlichen Lösung in das Bankvertragsrecht verlagert; strukturell könnte man sich damit an den Benachrichtigungs- und Belehrungspflichten in § 355 ff. BGB orientieren. Im Interesse einer zügigen rechtspolitischen Klärung erscheint es vorzugswürdig, eine zusammenhängende prozessrechtliche Lösung zu entwickeln, auch wenn daneben im Einzelfall eine Nebenpflicht des Geldinstituts bereits nach der jetzigen Rechtslage bestehen kann, wenn dem Geldinstitut ein typisierter Wissensvorsprung zukommt. In prozessrechtlicher Hinsicht bietet es sich an, die schlecht handhabbare Wochenfrist durch eine längere Frist, die auf keinen Fall kürzer als 2 Wochen bemessen ist; insoweit lassen sich die Erwägungen, die bei der Novellierung des § 355 BGB zugrunde gelegt worden sind, verallgemeinern.



so auch BT-DS 8/1414, S. 41; vgl. Mroczynski, SGB I, 3. Aufl 2003, § 55 Rz. 4 GK-SGB I-von Maydell, § 55, Rz 17; a. A.: Terpitz BB 1976, 1564 118 vgl. dazu die parallele Problematik im Arbeitsrecht: AR-Blattei Lohnpfändung 1130 Nr. 70 m. Anm. Kohte 116 117
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1. Ergebnis: Der mit dem § 55 Abs. 1 SGB I geschaffene Grundgedanke eines zeitlich begrenzt geschützten Guthabens ist festzuhalten; allerdings ist eine Verlängerung der Frist des § 55 Abs. 1 SGB I auf mindestens 14 Tage dringend geboten. Dagegen hat sich die Grundstruktur des § 850 k Abs. 1 ZPO nicht bewährt; sie war nicht geeignet, Rechtsfrieden zu schaffen bzw. geeignete Verfahren zur Verfügung zu stellen. Eine schlichte Übernahme des 1972 nicht mehrheitsfähigen Modells ist nicht anzuraten. Auch die Regelung, die 1972 vom Bundestag beschlossen, vom Bundesrat jedoch nicht akzeptiert worden war, wird nicht weiter verfolgt. Als nächste Möglichkeit bietet sich in Anlehnung an das französische Modell an, dass ein gewisser Betrag auf dem Konto des Schuldners als unpfändbar qualifiziert wird (Sockelschutz). Hier ist es naheliegend, den in jedem Fall geltenden Basiswert von § 850 c ZPO nämlich 930 Euro -, die für jede Person und in jedem Fall grundsätzlich zur Anwendung kommen, als den per se unpfändbaren Betrag einzustufen. Mit diesem Betrag würde zumindest das Existenzminimum des Schuldners gesichert; für den Drittschuldner entstehen keine durchgreifenden Berechnungsprobleme, da für alle Schuldner der selbe Basissatz von 930 Euro anwendbar ist. Eine solche Lösung würde nicht gegen berechtigte Interessen der Gläubiger verstoßen, denn die Interessen der Gläubiger sind jeweils durch die Sicherung des Existenzminimums des Schuldners begrenzt. In der Zeit nach 1978 ist sowohl die verfassungsgerichtliche Judikatur als auch die wissenschaftliche Diskussion und schließlich die Gesetzgebung weiter entwickelt worden. Es ist inzwischen in der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts allgemein anerkannt, dass das Existenzminimum eines Schuldners dem einseitigen Gläubigerzugriff nicht ausgesetzt werden dürfe. In den Entscheidungen zur Sicherung des Kindergelds ist durch das Bundesverfassungsgericht klar herausgearbeitet worden, dass die Sicherung des Existenzminimums zu den grundlegenden verfassungsrechtlichen Postulaten gehört und den aktuellen Anforderungen neuer Formulierungen für das Recht der Kontenpfändungen zu beachten sind119. Diese Position hat auch in der Literatur breite Zustimmung gefunden120. Die-



vgl. BVerfG NJW 1993, 642, 644; 1999, 561 ausführlich dazu Grote, Einkommensverwertung und Existenzminimum des Schuldners in der Verbraucherinsolvenz, 2000, Rz. 14 ff.; Kohte NJW 1992, 393, 395
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ses Postulat ist daher als eine verfassungsrechtliche Vorgabe für das Zwangsvollstreckungsrecht 1992 für § 850 f Abs. 1 a ZPO ausdrücklich anerkannt worden121. Eine wesentliche Erweiterung und Verallgemeinerung fand diese Position im InsOÄndG 2001, durch das in § 36 InsO auf die entsprechende Anwendung der meisten Normen der §§ 850 ff. ZPO verwiesen hat. Auch in dieser Regelung kommt wiederum das Ziel der aktuellen Gesetzgebung zum Ausdruck, dass ein effektiver Schutz des Existenzminimums gegen einseitigen Gläubigerzugriff gesichert wird. Es liegt in der Logik der bisherigen Judikatur, dass dieser Schutz nunmehr auch auf das Insolvenzeröffnungsverfahren ausgedehnt wird, damit keine Schutzlücke entsteht. 2. Ergebnis: Als neues Element eines effektiven Schuldnerschutzes, der mit dem berechtigten Interessen der Gläubiger vereinbar ist und Drittschuldner nicht unverhältnismäßig belastet, wird ein pauschalierter Sockelschutz durch ein unpfändbares Guthaben vorgeschlagen. Dieser wäre prinzipiell an § 850 c ZPO, also am geschützten Existenzminimum, zur Zeit 930 €, zu orientieren. Dieser Sockelschutz bedarf einer ersten individuellen Ergänzung durch eine konkrete Aufstockung, die zwischen Schuldner und Geldinstitut einfach geklärt werden kann. Wenn der Schuldner nachweist, dass Einkünfte auf dem Konto aus Arbeitseinkommen resultieren, dann ist dem Schuldner die 3/10-Quote nach § 850 c Abs. 2 ZPO freizugeben. Diese Aufstockung lehnt sich wiederum an das französische Vorbild an und überträgt sie auf die deutsche Regelungstechnik.



3. Ergebnis: § 850 c Abs. 2 ZPO berücksichtigt darüber hinaus eine Quotelung bei der Berechnung des pfändungsfreien Anteils für über den absolut geschützten Betrag hinausgehendes Einkommen. Auch dieser Anteil, mindestens drei Zehntel bei Gepfändeten ohne Unterhaltsberechtigte, ist bei entsprechender der Höhe des Einkommens durch das Kreditinstitut freizugeben. Ein solcher Sockel- und Aufstockungsschutz ist nicht ausreichend für Familienangehörige, die mit dem Schuldner ein Oder-Konto führen122, weil die Kontenpfändung auch ihre Einkünf121



BT-DS 12/1754, S. 15
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te erfasst. Nach der ständigen Judikatur steht ihnen weder die Möglichkeit der Klage nach § 771 ZPO noch der Erinnerung nach § 766 ZPO zu. Sie können bisher ausschließlich innerhalb eines in der Judikatur und Literatur umstrittenen Zeitraums123 in einem Wettlauf mit dem Gläubiger über das Guthaben verfügen; in der Regel sind die Familienangehörigen unterlegen, da ihnen bereits nicht selten die zuverlässige Kenntnis über den Termin der Pfändung und damit auch den Beginn der Frist nach § 835 Abs. 3 S. 2 ZPO - fehlt. Ihnen ist zunächst eine verlässliche Information zu gewähren; hier ist das Geldinstitut als Vertragspartner dieser Familienangehörigen am nächsten dran, da die Familienangehörigen zum Gläubiger in keinem Rechtsverhältnis stehen und nicht per se Beteiligte des Vollstreckungsverfahrens sind. Zusätzlich zu dieser Information ist ihr materiellrechtlicher Freigabeanspruch, der sich auf die gesamten Einkünfte der in § 850 - 850 b ZPO bezeichneten Art bezieht, ausdrücklich anzuerkennen. Sie können daher dem Geldinstitut nachweisen, dass sie eigenes Arbeitseinkommen haben. Dies ist ein einfach beleg- und prüfbarer Antrag, dessen Bearbeitung wenig zeitintensiv ist; in der Regel ist dieser Sachverhalt bereits bei Vereinbarung des Girokontos geklärt worden. Angesichts der Pluralität der heutigen Lebensverhältnisse sollte dieses Recht nicht auf Ehegatten und Lebenspartner beschränkt werden; andrerseits ist eine gewisse Stabilität der Verbindung zu fordern, so dass die beiden in den letzten Jahren bewährten Tatbestandsmerkmale der „Familienangehörigen“ und des „gemeinsamen Haushalts“ ( vgl. nur §§ 563 BGB, 67 VVG, 116 Abs. 6 SGB X124 ) hinreichend trennscharf und zielgenau für eine passende Regelung sind. 4. Ergebnis: Für Familienangehörige, die mit dem Schuldner zusammen ein Oder-Konto führen, und die selbst nicht Vollstreckungsschuldner sind, reicht ein Sockelschutz nicht aus. Da die Pfändung das einheitliche Guthaben erfasst, bedarf es sowohl einer Information der Betroffenen wie auch einer Freigabe der Arbeitseinkommen der Familienangehörigen. Neben dem geschützten Sockel, der durch eine pauschale Verweisung auf die Grenze von 930 Euro gut handhabbar ist, ist es auch weiterhin geboten, für mögliche Probleme eine weitere Feinsteuerung zuzulassen. Dies entspricht z.B. der Normstruktur von § 850 f Abs. 1 ZPO, der im Einzelfall einen über die typisierten Beträge nach § 850 c ZPO weitergehenden individuellen Pfändungsschutz bei entsprechender Bedarfslage ermöglicht. Bei einem realistischen Basissockel dürfte die Zahl der Fälle, in denen eine zusätzliche antragsgebundene grundlegend Gernhuber WM 1997, 645 ff. dazu nur MünchKommBGB-Bydlinski 4. Aufl. § 428 BGB Rz. 4 mwN; OLG Dresden MDR 2001, 580 123 dazu nur Kohte NZV 1991, 89; OLG Hamm NJW-RR 1997, 90
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Feinsteuerung erforderlich ist, wesentlich geringer sein. Ihr Umfang und ihre Komplexität hängen in erster Linie davon ab, ob die Kontenpfändung bei natürlichen Personen, die im wesentlichen Gutschriften aus Arbeitseinkommen und Sozialleistungen erhalten, weiterhin als Dauerpfändung ohne zeitliche Grenze fortgeführt werden soll. Daher ist zunächst dieser Frage nachzugehen.



Als die Norm des § 850 k ZPO 1978 formuliert wurde, ging die überwiegende Judikatur125 noch im Anschluss an die Judikatur des Reichsgerichts126 davon aus, dass eine Pfändung des künftigen Saldos sich ausschließlich auf den nächsten vertraglich festgelegten Rechnungsabschluss beziehen könne. Weitergehende Pfändungswirkungen müssten am Grundsatz der Bestimmtheit der Pfändung scheitern. In der Literatur wurde mehrfach diese Auslegung des Bestimmtheitsgrundsatzes kritisiert127; andere Autoren verteidigten das Ergebnis, jedoch nicht die Argumentationsstruktur des Reichsgerichts. Diese Autoren wiesen zutreffend darauf hin, dass die Zulassung einer Dauerpfändung mit der wirtschaftlichen Funktion eines Girokontos unvereinbar sei und eine solche „unbegrenzte Pfändung“, die „bis ins Uferlose“ reiche, unzulässig weit in die Rechte der Schuldner eingreife und im übrigen auch die Existenz des Kontos gefährde128. Diese Argumentationslinien wurden beim Wechsel der Judikatur im Jahr 1981 nicht diskutiert; in der gerichtlichen Praxis wurde ausschließlich die Frage gestellt, ob die Pfändung künftiger Guthaben mit dem Bestimmtheitsgrundsatz vereinbar sei. Die Kollision mit der Zielsetzung des § 850 k ZPO kam nicht in den Blick, weil die vom BGH entschiedenen Fälle ausschließlich unternehmensbezogene Sachverhalte betrafen. In der neueren Literatur ist diese Pfändung künftiger Kontokorrentforderungen mehrfach kritisiert worden, denn zumindest für Verbraucher sei diese Zulassung einer dauerhaften Kontenpfändung in ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen nicht tragbar129. Konsequent wurde in der Literaturkritik für diese Fälle eine Einkommenspfändung an der Quelle als vorzugswürdig herausgestellt130. In der letzten Entscheidung des BGH wurde diese Kritik 2001 zurückgewiesen; die Argumentation bezog sich jedoch ausschließlich auf überschuldete Unternehmen, für die nach Ansicht des Senats eine Verzögerung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht wünschenswert sei131. Diese Argumentation ist auf Verbraucher nicht übertragbar. Hier ist es perplex, einerOLG Oldenburg MDR 1952, 549; OLG München WM 1974, 957; a. A. LG Hamburg MDR 1965, 391 RGZ 140, 219, 222 f. 127 dazu nur Beeser AcP 1955, S. 418 ff.; Herz, Das Kontokorrent, 1974, S. 126 ff. 128 dazu vor allem Beitzke, Festschrift für J. von Gierke, 1950, S. 9, 18 f.; ähnlich Sprengel MDR 1952, 8, 9 f.; Scherer NJW 1952, 1397, 1398. 129 dazu nur Bitter WM 2001, 889, 895. 130 so z. B. Canaris, Bankvertragsrecht, 4. Aufl. 1988, Rz. 190 131 BGH NJW 2001, 1937. 125 126
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seits einen gesetzlichen Kontenschutz vorzusehen, andrerseits eine Kontenpfändung zu ermöglichen, die diesen Kontenschutz funktionslos macht, weil das Konto gekündigt wird und unter Berufung auf die Pfändung ein neues Konto verweigert wird. Damit kann diese Judikatur für die anders gelagerte Situation von Verbrauchern keine tragfähige Lösung vermitteln. Zutreffend ist daher in der jüngsten Stellungnahme zur BGH-Judikatur als Vorbild auf das Modell der Schweiz verwiesen worden, in dem eine Pfändung künftiger Kontenguthaben nicht möglich ist132. Es ist daher geboten, sich am Vorbild der Nachbarstaaten zu orientieren, um das materielle Schutzniveau des Jahres 1978 wiederherstellen zu können. In sämtlichen Ländern wird die Beschränkung auf den Tagessaldo verbunden mit dem Leitbild der Quellenpfändung, wonach Arbeitseinkommen an der Quelle - also beim Arbeitgeber als Einkommensschuldner gepfändet werden soll. Eine solche Prioritätensetzung ist vorrangig geboten für alle Konten, die überwiegend durch Gutschriften aus Arbeits- oder Sozialeinkommen geprägt sind. Da auf diese Weise eine nach dem üblichen Vollstreckungsrecht zugelassene Zugriffsmöglichkeit eingeschränkt wird, bedarf die endgültige Einstellung einer solchen Kontenpfändung der gerichtlichen Entscheidung, die nicht von Amts wegen, sondern auf Antrag des Schuldners zu ergehen hat. Die Einstellung einer solchen Pfändung sollte erst drei Monate133 nach Eingang des Antrags möglich sein. 5. Ergebnis: In Übereinstimmung mit dem Leitbild der Quellenpfändung ist für Konten, die überwiegend durch Arbeits- oder Sozialeinkommen gespeist werden, eine antragsgebundene Einstellung dieser Pfändung vorzusehen, die drei Monate nach Zugang des Antrags zu erfolgen hat. Folgt man dem Leitbild der Quellenpfändung dann ist die Pfändung von Konten, die überwiegend durch Arbeits- oder Sozialeinkommen gespeist werden, nur befristet möglich. Damit würden sich die Probleme einer Freigabe zum Schutz des Existenzminimums deutlich reduzieren. Die hier erforderliche - und auch verfassungsrechtlich gebotene - Feinsteuerung könnte in einem summarischen Verfahren, das sich an § 850 k Abs. 2 ZPO orientiert, erfolgen. Die bisherigen komplizierten Berechnungen und vielfältigen Formen der Antragsstellung könnten wesentlich erleichtert werden. Wiederum könnte man sich hier am französischen Vorbild orientieren, das auch insoweit ein leistungsfähiges Verfahren zur Verfügung stellt. Gleichwohl ist für diese Einzelfälle die typisierende Beschränkung auch für Gläubiger hin132



Honsell JZ 2001, 1143 f.
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nehmbar, weil sie dazu führt, dass das gesamte Verfahren weniger aufwendig ist und bestandskräftige Entscheidungen in einem überschaubaren Zeitraum ermöglicht werden. Dieses Verfahren müsste in gleicher Weise auch für die zweite Stufe des Kontenpfändungsschutzes nach § 55 Abs. 4 SGB I gelten, weil sich die Orientierung an dem Erfordernis einer zusätzlichen Erinnerung nach § 766 ZPO als zu kompliziert herausgestellt hat. 6. Ergebnis: Über den Sockelschutz hinaus müssen Unterhaltsberechtigte und besondere Bedarfslagen berücksichtigt werden können. Um den hierfür erforderlichen Prüfungsaufwand gering zu halten und die angestrebte Entlastung der Gerichte zu sichern, ist die sachlich unabweisbare Feinsteuerung in einem summarischen Verfahren zu vereinfachen, das sich am Vorbild des § 850 k Abs. 2 ZPO orientiert. In den Gesetzgebungsverfahren 1972 und 1978 wurden einerseits die Interessen der Drittschuldner an einer klaren Bestimmbarkeit der Grenzwerte134 sowie die „berechtigten Interessen der Gläubiger“ als Grenzen für einen weiteren Schutz genannt135. Den Belangen der Drittschuldner wird in den hier vorgelegten Alternativen Rechnung getragen, denn die in Zukunft von den Drittschuldnern zu treffenden Entscheidungen überfordern das Erfahrungswissen der Geldinstitute, die seit mehr als 40 Jahren Lohn- und Gehaltskonten führen, nicht. Bei der Bewertung der „berechtigten Interessen der Gläubiger“ ist zu beachten, dass seit 1990 das Prinzip der Sicherung des Existenzminimums der Schuldner einen höheren Rang hat als man damals eingeräumt hatte. Außerdem hatte man in nachvollziehbarerer Typisierung Kontenpfändungen als eine seltene Ausnahme eingestuft, für die weitergehende Schutzvorschriften nicht erforderlich seien136. Dies entsprach der damaligen Situation, denn noch im Jahr 1972 wurden bei einer Untersuchung von 1 Mio. Lohn- und Gehaltskonten nur 348 Pfändungen gezählt137. Diese Situation hat sich dramatisch verändert, wie die in der Einleitung genannten Zahlen der heutigen Kontenpfändungen dokumentieren. Es ist daher nicht überraschend, dass der auf diesem Gebiet erfahrene Rechtspfleger Hornung, der 1978 die Kontenpfändung noch als seltene Ausnahme eingestuft hatte138, inzwischen dringende Korrekturen des § 850 k ZPO durch die Gesetzgebung verlangt139. Die hier vorgelegten VorDenkbar ist, eine Ausnahme für die unterhaltsrechtliche Vorratspfändung nach § 850 d Abs. 3 ZPO für künftige Unterhaltsforderungen zu machen; vgl. BGH WM 2003, 2408, 2409 134 hervorgehoben jetzt auch in BVerfG NJW 2003, 279, 280 135 BT-DS 8/1414, S. 41 136 BT-DS 8/1414, S. 41 137 dazu Arnold BB 1978, 1314, 1319 Fn. 59 138 RPfl 1978, 353, 360 139 RPfl 2002, 125, 130 133
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schläge greifen die Diskussion früherer Gesetzgebungsverfahren auf, ergänzen diese um neuere Entwicklungen und reagieren auf den Wandel der Judikatur seit 1981, der der derzeit geltenden Regelung die Geschäftsgrundlage entzogen hat.
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Summary: During the reform from 1972 account distraints were rare and an exception; special terms of protection currently are not included in the § 850 k Code of civil procedure and § 55 Social code I. The situation has dramatically changed. Therefore the interests of debtors, garnishees and creditors are to even out. The judicial comparison with Austria, Switzerland and France shows that there are restrictions referred to the account distraint of the current daybalance and practicable procedures to secure the subsistence level, even in case of salary transfers on the accounts. Because of this, an unseizable basic amount of 930,- € which accords to the subsistence level in § 850 c Code of civil procedure has to be included in § 850 k Code of civil procedure. Thereby the interests of creditors and garnishees were taken into account. The same basic amount would be valid for each debtor. Employee fringe benefits are already unseizable for one week, § 55 Social code I. Because of some practical problems while using this prescription a prolongation of a period of two weeks is recommended. There is always the risk of a continual distraint. If earned and supplementary security incomes predominate, account distraints has to be limited on three month in case of a debtors request.
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